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Abréviations

UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation

BöB Bundesgesetz  über das öffentliche Beschaffungswesen
WTO Welthandelsorganisation
SECO Staatssekretariat für Wirtschaft
KVF-NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates
RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
UREK-SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates
KVF-SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates
BAG Bundesamt für Gesundheit
RK-NR Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats
EU Europäische Union
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
WHO World Health Organization
EMRK Europäische Menschenrechtskonvention
SRG Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
WRK Westschweizer Regierungskonferenz
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
SBB Schweizerische Bundesbahnen
ZGB Zivilgesetzbuch
EKKJ Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen
EKSG Eidgenössische Kommission für sexuelle Gesundheit
RTVG Bundesgesetz über Radio und Fernsehen
SGS Stiftung Sexuelle Gesundheit Schweiz
BV Bundesverfassung
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
FZA Personenfreizügigkeitsabkommen
FABI Finanzierung und Ausbau der Eisenbahninfrastruktur
RPG Raumplanungsgesetz
OR Obligationenrecht
ISOS Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von

nationaler Bedeutung
FK Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge

(Flüchtlingskonvention)
BAK Bundesamt für Kultur
SGCH SEXUELLE GESUNDHEIT SCHWEIZ
PHS Public Health Services
Swiss TPH Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut

DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication

LMP Loi fédérale sur les marchés publics
OMC Organisation mondiale du commerce
SECO Secrétariat d'Etat à l'économie
CTT-CN Commission des transports et des télécommunications du Conseil

national
CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
CEATE-CE Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de

l'énergie du Conseil des Etats
CTT-CE Commission des transports et des télécommunications du Conseil des

Etats
OFSP Office fédéral de la santé publique
CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
UE Union européenne
DFI Département fédéral de l'intérieur
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OMS Organisation mondiale de la Santé
CEDH Convention européenne des droits de l'homme
SSR Société suisse de radiodiffusion
CGSO Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale
PME petites et moyennes entreprises
CFF Chemins de fer fédéraux suisses
CC Code civil
CFEJ Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse
CFSS Commission fédérale pour la santé sexuelle
LRTV Loi fédérale sur la radio et la télévision
SsS Fondation Santé sexuelle Suisse
Cst Constitution fédérale
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
ALCP Accord de libre circulation des personnes
FAIF Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire
LAT Loi sur l'aménagement du territoire
CO Code des obligations
ISOS Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger

en Suisse
FK Convention relative au statut des réfugiés
OFC Office fédéral de la culture
PHS Public Health Services
Swiss TPH Institut Tropical et de Santé Publique Suisse
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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Droit privé

Im September 2016 forderte Fabio Regazzi (cvp, TI) in einer parlamentarischen
Initiative, den geltenden Verzugszinssatz von 5 Prozent mittels einer Regelung an die
allgemeine Entwicklung der Marktzinssätze anzubinden. Das schwierige wirtschaftliche
Umfeld bereite insbesondere den KMU Mühe. Ohnehin sei der hohe Verzugszinssatz
eine starke Zusatzbelastung für Unternehmen, die sich finanziell bereits in
Schwierigkeiten befänden, erklärte der Initiant. Im Oktober 2017 gab die RK-NR der
Initiative mit 20 zu 1 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) Folge, im April 2018 folgte die RK-SR
mit 5 zu 5 Stimmen und Stichentscheid des Präsidenten Robert Cramer (gp, GE). 1

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 26.04.2018
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2018 befasste sich der Nationalrat mit dem Bundesgesetz über
den Schutz gewaltbetroffener Personen, wo die Debatte jedoch deutlich weniger
harmonisch verlief als im Erstrat. In der Eintretensdebatte versuchte die SVP-Fraktion,
indem verschiedene ihrer Exponenten sechsmal dieselbe Zwischenfrage stellten, das
Problem der häuslichen Gewalt zu einem Ausländerproblem zu stilisieren und
Bundesrätin Simonetta Sommaruga zu einer bestätigenden Aussage zu drängen. Darauf
liess sich die Justizministerin jedoch nicht ein und erntete Beifall für ihre Replik:
«[W]enn Sie das Problem unbedingt bezeichnen wollen, dann ist es ein
Männerproblem». Als diesbezüglich niemand mehr das Wort ergriff, wurde Eintreten
ohne Gegenantrag beschlossen.
Die Detailberatung im Nationalrat konzentrierte sich auf drei Punkte: die
Weiterbildungsverpflichtung für die Kantone, die Gerichtskosten und die Möglichkeit
zur Sistierung des Verfahrens. Einzig bei den Gerichtskosten schuf die grosse Kammer
eine Differenz, indem sie der Mehrheit ihrer Rechtskommission folgte und beschloss,
dass die Gerichtskosten der unterliegenden Partei auferlegt werden können, wenn
diese zu einem Kontakt- oder Rayonverbot oder zu einer elektronischen
Überwachungsmassnahme verurteilt wird. Der Entwurf des Bundesrates, dem der
Ständerat hier gefolgt war, hatte keine Möglichkeit für eine Überwälzung der
Gerichtskosten vorgesehen. In den anderen beiden Punkten schloss sich der
Nationalrat dem Beschluss des Ständerates an. Die Kantone sollen, anders als vom
Bundesrat ursprünglich angedacht, nicht im Zivilgesetzbuch ausdrücklich dazu
verpflichtet werden, für die Weiterbildung von Personen zu sorgen, die im Rahmen
ihrer Tätigkeit bei Gerichten oder Kriseninterventionsstellen mit Gewaltschutzfällen zu
tun haben. Wie schon der Ständerat war auch die Volkskammer der Ansicht, dass ein
solcher Eingriff in die kantonale Souveränität unnötig sei, da die Kantone selber ein
Interesse daran hätten, über gut geschultes Personal zu verfügen. Was die Möglichkeit
zur Sistierung des Verfahrens betrifft, wurden drei Minderheitsanträge Rickli (svp, ZH)
abgelehnt, deren zwei darauf zielten, die Möglichkeit zur Sistierung ganz abzuschaffen
und einer die Sistierung nur bei ausgeschlossener Wiederholungsgefahr zulassen wollte.
Da man einen Rückfall aber nie mit Sicherheit ausschliessen könne, laufe diese
Formulierung auf dasselbe hinaus, argumentierten die Mehrheitsbefürworter, die es als
wichtig erachteten, dass dem Opfer nicht jegliche Handlungsmöglichkeit genommen
werde. Der Nationalrat blieb deshalb bei der Formulierung des Bundesrates, die auch
vom Ständerat gutgeheissen worden war, dass die Staatsanwaltschaft oder die Gerichte
ein Verfahren sistieren können, wenn das Opfer darum ersucht und die Sistierung
geeignet erscheint, die Situation des Opfers zu stabilisieren oder zu verbessern. Zwei
Einzelanträge Feri (sp, AG) und Regazzi (cvp, TI), welche zusätzlich die Berücksichtigung
des Wohles allfällig betroffener Kinder verlangten, blieben ebenso chancenlos, da dies
sowieso zur Beurteilung der Situation des Opfers gehöre. Die vom Ständerat
vorgenommene Anpassung, dass die Kosten einer Überwachungsmassnahme der
überwachten Partei auferlegt werden können, hiess die grosse Kammer diskussionslos
und stillschweigend gut. Am Schluss ergänzte der Nationalrat auf Antrag seiner
Kommission noch eine Bestimmung, dass der Bundesrat die Zweckmässigkeit und
Wirksamkeit der beschlossenen Änderungen und Massnahmen überprüfen und dem
Parlament darüber spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten Bericht erstatten und
gegebenenfalls Verbesserungen vorschlagen muss. In der Gesamtabstimmung nahmen
122 Nationalrätinnen und Nationalräte die Vorlage an, während sie die 62
Vertreterinnen und Vertreter der SVP-Fraktion geschlossen ablehnten. 2

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 18.09.2018
KARIN FRICK
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Sécurité intérieure

Das in Art. 3 EMRK formulierte und auch in Art. 25 Abs. 3 BV verankerte
Rückschiebeverbot verbietet es absolut, eine Person in einen Staat auszuschaffen, in
dem ihr Folter oder eine andere Art grausamer oder unmenschlicher Behandlung oder
Bestrafung droht. CVP-Nationalrat Fabio Regazzi (cvp, TI) forderte mit seiner Motion
«Ausweisung von Terroristinnen und Terroristen in ihre Herkunftsländer, unabhängig
davon, ob sie als sicher gelten oder nicht», die innere Sicherheit der Schweiz solle im
Falle von Flüchtlingen, die mit terroristischen Aktivitäten in Verbindung gebracht
werden und damit eine Gefahr für die Sicherheit der Schweiz darstellen, Vorrang
haben. Erreichen wollte er dies durch die vorrangige Anwendung von Art. 33 Abs. 2 des
internationalen Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, demzufolge sich
ein Flüchtling nicht auf das Ausweisungsverbot berufen könne, «wenn erhebliche
Gründe dafür vorliegen, dass er als eine Gefahr für die Sicherheit des
Aufenthaltsstaates angesehen werden muss oder wenn er eine Bedrohung für die
Gemeinschaft dieses Landes bedeutet, weil er wegen eines besonders schweren
Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist.» Das
Ausweisungsverbot an der vom Motionär genannten Stelle in der Flüchtlingskonvention
ist jedoch weiter gefasst ist als das Non-Refoulement-Prinzip des zwingenden
Völkerrechts und verbietet eine Rückschiebung nicht nur bei drohender Folter oder
Todesstrafe, sondern auch bei Gefährdung des Lebens oder der Freiheit des Flüchtlings
«wegen seiner Rasse, Religion, Staatszugehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer
bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen» (Art. 33 Abs. 1 FK).
Ergo kann das Ausweisungsverbot der Flüchtlingskonvention bei Gefährdung der
öffentlichen Sicherheit eingeschränkt werden; für das Rückschiebeverbot des
zwingenden Völkerrechts gilt dies jedoch nicht, das Non-Refoulement-Prinzip gilt
absolut.
Obwohl Justizministerin Simonetta Sommaruga vor dem Nationalratsplenum klarstellte,
dass es erstens nicht nur ausländische Dschihadisten gebe und zweitens die Schweiz
bereits heute Rückführungen in «unsichere Staaten» vornehme, da die Unsicherheit in
einem Land kein Hinderungsgrund für eine Rückführung sei, sondern nur eine
Verletzung des Rückschiebeverbots im individuellen Fall, nahm der Nationalrat die
Motion im Herbst 2018 mit 102 zu 73 Stimmen bei 3 Enthaltungen an. Auch die
Begründung, der Bundesrat habe hier gar keinen Handlungsspielraum – man könne das
zwingende Rückschiebeverbot nicht einfach ignorieren, weil man der
Flüchtlingskonvention Vorrang vor der Bundesverfassung gewähre – sowie die
Versicherung, man sei auch vonseiten des Bundesrats durchaus um Massnahmen zur
Terrorismusbekämpfung bemüht – so zeige dies beispielsweise die in der
Vernehmlassung gut angekommene Ausweitung des präventiv-polizeilichen
Instrumentariums –, stiess mehrheitlich auf taube Ohren. Während die SVP-Fraktion
geschlossen für den Vorstoss votierte, stimmten die Grüne, die SP- und die GLP-
Fraktion geschlossen dagegen. Die bürgerlichen Parteien zeigten sich gespalten, wobei
sich die Fraktionen der FDP und der CVP mehrheitlich dafür und jene der BDP
mehrheitlich dagegen aussprachen. 3

MOTION
DATE: 19.09.2018
KARIN FRICK

Institutions et droits populaires

Mandat parlementaire

Mit 9 Vorstössen pro Kopf hatten sich die Parlamentsmitglieder im Jahr 2017 nach
einer kurzen Baisse im Vorjahr (1'972 Vorstösse; 8 pro Kopf) wieder wesentlich mehr
Arbeit aufgehalst. Dabei kann bei allen Vorstossarten eine Zunahme beobachtet
werden: Es wurden mehr Anfragen (102; 2016: 87), mehr Anliegen für die Fragestunde
(663; 2016: 607), mehr Postulate (204; 2016: 174), mehr Motionen (403, 2016: 342) und
auch mehr parlamentarische Initiativen (129; 2016: 106) eingereicht. Noch nie wurden
zudem so viele Interpellationen eingereicht wie 2017 (718; 2016: 656).
Zwar gingen die 2017 vorgelegten Bundesratsgeschäfte ein wenig zurück (67; 2016: 72)
und das Parlament hatte etwas weniger Wahlgeschäfte (23; 2016: 29) sowie eine
Petition (22; 2016: 23) weniger zu erledigen als im Vorjahr, die Kantone reichten aber
2017 mehr Anliegen in Form von Standesinitiativen (22) ein als noch 2016 (19). 

In den Medien wurde Jean-Luc Addor (svp, VS) als «Vorstosskönig» (St. Galler Tagblatt)
ausgemacht, der seit seiner Wahl 2015 am meisten Vorstösse eingereicht habe. Er sei
sich bewusst, dass seine Vorstösse Kosten verursachten und dies nicht dem Ziel seiner
Partei, einen sparsamen Umgang mit Steuergeldern zu pflegen, entspreche; er mache
aber einfach die Arbeit, für die er gewählt worden sei. Und auch die SVP sei für ein
aktives Parlament, das eine Gegenmacht zur Exekutive und Verwaltung sein müsse. Am

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2017
MARC BÜHLMANN
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anderen Ende der Skala fand sich Hermann Hess (fdp, TG), der ebenfalls 2015 in den
Nationalrat gewählt worden war und bisher keinen einzigen Vorstoss eingereicht und
nie das Wort ergriffen hatte. Es gebe im Parlament «viel warme Luft ohne Aussicht auf
Resonanz, die vorab der Pflege der eigenen Bekanntheit zu dienen scheint», gab der
Thurgauer dem St. Galler Tagblatt preis. 
Die Weltwoche rechnete vor, dass die Vorstösse von Claude Béglé (cvp, VD), der
ebenfalls durch grosse Aktivität auffiel, die Steuerzahlenden seit seinem Amtsantritt
2015 CHF 544'680 gekostet habe. Das Wochenblatt berief sich auf den Betrag von CHF
6'120, den ein Vorstoss die Verwaltung im Schnitt koste – eine Zahl, die 2007 von den
Parlamentsdiensten als Antwort auf eine Interpellation Spuhler (svp, TG) (Ip. 07.3176) als
Mittel errechnet worden war. Der Bundesrat hatte damals in seiner Antwort
festgehalten, dass es sich aufgrund des wenig aufwendigen Verfahrens und der kleinen
Anzahl untersuchter Vorstösse (7 Motionen, 3 Postulate, 4 Interpellationen) lediglich um
eine Schätzung handle. 

Die Ratsmitglieder hatten 2017 freilich nicht nur Vorstösse eingereicht, sondern auch
erledigt und waren diesbezüglich ebenfalls fleissiger als noch im Vorjahr. Die
Verwaltung und die Exekutive beantworteten im Berichtsjahr 96 Anfragen (2016: 83),
663 Fragen in der Fragestunde (2016: 607) und 628 Interpellationen (2016: 625). Die
Räte erledigten 303 Postulate (2016: 288), 458 Motionen (2016: 458) und 104
parlamentarische Initiativen (2016: 82). Allerdings wurden weniger Bundesratsgeschäfte
(74; 2016: 87), weniger Standesinitiativen (18; 2016: 32) und weniger Petitionen (26;
2016: 39) behandelt als noch 2016. Die Anzahl erledigter Wahlgeschäfte war gleich gross
wie im Vorjahr (26). Damit hatten National- und Ständerat 2017 total 2'396 Geschäfte
erledigt, was eine Arbeitslast bedeutete, die praktisch dem langjährigen Durchschnitt
(2'397 erledigte Geschäfte pro Jahr zwischen 2000 und 2017) entsprach.  

Allerdings waren unter den erledigten Motionen und Postulaten auch ein Grossteil von
gar nicht behandelten Anliegen, weil diese zurückgezogen oder unbehandelt
abgeschrieben worden waren. Dies war bei fast einem Drittel aller 2017 erledigten
Motionen (20.7% der 458 im Jahr 2017 erledigten Motionen wurden zurückgezogen und
10.7% abgeschrieben) und immerhin noch bei jedem fünften Postulat (12.9%
zurückgezogen; 7.3% abgeschrieben) der Fall. Erfolgreich waren 21.8 Prozent aller
Motionen, womit die Erfolgsrate gegenüber 2016 (28.7%) zwar gesunken war, aber leicht
über dem langjährigen Schnitt (zwischen 2000 und 2017: 21.2%) lag. Erfolgreicher waren
2017 die Postulate: 54.1 Prozent dieser Vorstösse waren angenommen worden (2016:
53.5%; Schnitt: 47.6%). Die grössere Erfolgsrate bei den Postulaten dürfte mit der
geringeren Verbindlichkeit zu tun haben, aber auch mit dem Umstand, dass sie nicht
von beiden Räten überwiesen werden müssen. So wurden immerhin 18.3% der 458
erledigten Motionen zwar vom Erstrat angenommen, aber vom Zweitrat abgelehnt.

Die Aargauer Zeitung interessierte sich eingehender für dieses Phänomen und fand
heraus, dass der Ständerat wesentlich häufiger Anliegen aus dem Nationalrat versenke
als umgekehrt. Die Zeitung berief sich auf Zahlen der laufenden Legislatur und rechnete
aus, dass von 106 im Nationalrat angenommenen Motionen deren 60 nachträglich vom
Ständerat abgelehnt worden seien, wohingegen von 26 in der kleinen Kammer
angenommenen Motionen lediglich sechs von der grossen Kammer kassiert worden
seien. Das «Muster des grosszügigen Nationalrats gegen den pedantischen Ständerat»
wurde in der Zeitung von verschiedenen Parlamentsmitgliedern diskutiert. Es zeige,
dass der Ständerat eine abgehobene Kammer sei, «die schlicht am Volk
vorbeipolitisiert», gab Walter Wobmann (svp, SO) der Zeitung zu Protokoll. Und auch
Fabio Regazzi (cvp, TI) machte beim Ständerat oft eine «Ablehnung aus Prinzip» aus.
Gegen diese Behauptung wehrte sich Ständerat Martin Schmid (fdp, GR): Der
Nationalrat nehme häufig ohne Debatten eine Reihe von Motionen einfach an. Zudem
spielten in der Volkskammer parteipolitische Motive eine viel grössere Rolle. Das
verspreche zwar Publizität, sei aber nicht effektiv. Im Ständerat seien die Hemmungen
grösser, überhaupt einen Vorstoss einzureichen, erklärte auch Pirmin Bischof (cvp, SO).

Auch die Sonntagszeitung interessierte sich für das Schicksal von Motionen und
Postulaten, und zwar für die «Vorstossguillotine» der Abschreibung eines Vorstosses,
die fällt, wenn dieser nicht innert zwei Jahren behandelt wird. Die Zeitung rechnete
Quotienten aus der Anzahl eingereichter und abgeschriebener Postulate und Motionen
von der 45. bis zur 49. Legislatur aus und kam zum Schluss, das die Fraktionen der
Polparteien eine grössere Abschreibungsquote hätten als die Mitte-Parteien. 32.7
Prozent der Vorstösse der Grünen wurden nie behandelt, bei der SP betrug dieser
Anteil 27.6 Prozent und bei der SVP 27.1 Prozent. Die CVP (22.6%), die BDP (18.9%), die
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GLP (18.4%) und die FDP (17.2%) hatten hingegen weniger Abschreibungen zu
verzeichnen. Die Meinungen zu diesen Zahlen gingen auseinander. Während Jürg Stahl
(svp, ZH), der selber eine hohe individuelle Abschreibungsquote verzeichnete, diese als
«sinnvollen Selbstreinigungsmechanismus des Parlaments» bezeichnete, fand es
Margret Kiener Nellen (sp, BE) «störend, dass Vorstösse der Polparteien häufiger
abgeschrieben werden». Alle Anliegen müssten sachlich und nicht parteipolitisch
geprüft werden. Ob ein Vorstoss traktandiert wird oder nicht, entscheiden die Büros
der beiden Kammern. Zwischen 2003 und 2008 wurde die automatische Abschreibung
nach zwei Jahren ausgesetzt, die Büros mussten jeweils begründen, weshalb ein
Vorstoss hätte abgeschrieben werden sollen. Allerdings wurde der Automatismus 2008
wieder eingeführt. 4

Organisation du Parlement

Das in der NZZ prominent platzierte, aber auch von anderen Medien aufgenommene
Parlamentarierrating 2018, das von der Forschungsstelle Sotomo aufgrund des
Abstimmungsverhaltens im National- und Ständerat berechnet wird, zeigte seit der
letzten Ausgabe 2017 nur wenig Veränderungen hinsichtlich Positionierung der
Parteien. Noch immer war eine deutliche Trennung der einzelnen Fraktionen im
Nationalrat zu beobachten, mit Ausnahme der SP und der Grünen sowie der CVP und
der BDP, bei denen sich die Positionierungen einzelner Parlamentarierinnen und
Parlamentarier auf einer Skala von -10 (ganz links) und +10 (ganz rechts) teilweise
überlappten. Die Extrempole des Nationalrats wurden von Fraktionsmitgliedern der SP-
bzw. der SVP eingenommen: Silvia Schenker (sp, BS; -10.0) sowie Luzi Stamm (svp, AG;
10.0) und Toni Brunner (svp, SG; 10.0) besetzten die Skalengrenzen. Das Spektrum der
SP-Fraktion reichte von dieser Extremposition bis -8.5. Dieser «rechte Flügel» der
Sozialdemokraten wurde vom neu in den Nationalrat nachgerückten Adrian Wüthrich
(sp, BE) besetzt. Die Spannweite der Grünen reichte von -9.5 (Regula Rytz; gp, BE) bis
-8.6 (Bastien Girod; gp, ZH). Im Schnitt waren die Mitglieder der SP-Fraktion erneut
etwas linker positioniert als jene der GP-Fraktion. Das war zwischen 1995 und 2011
umgekehrt. Zwischen dem links-grünen Pol und der Mitte tat sich eine ziemliche Lücke
auf. Die beiden der CVP-Fraktion angehörenden EVP-Mitglieder Marianne Streiff-Feller
(evp, BE) und Niklaus Gugger (evp, ZH), der Ende 2017 in den Nationalrat nachgerutscht
war, waren mit ihren Werten von -4.1 bzw. -3.7 zwar deutlich am linken Fraktionsrand
angesiedelt, damit aber noch immer mehr als vier Skalenpunkte von SP und GP entfernt
positioniert. Immer noch links der Mitte reihte sich anschliessend die GLP-Fraktion ein,
die sich erneut als sehr homogen präsentierte (-3.3 bis -3.0). Die CVP- und die BDP-
Fraktion überlappten sich ebenfalls. Bei beiden kam dabei der rechte Rand genau bei
der Position 0 zu liegen; bei der BDP wurde dieser von Hans Grunder (bdp, BE) und bei
der CVP von Daniel Fässler (cvp, AI), Gerhard Pfister (cvp, ZG) und Fabio Regazzi (cvp, TI)
besetzt. Den linken Rand besetzten bei der CVP Kathy Riklin (cvp, ZH: -1.5) und bei der
BDP Rosmarie Quadranti (bdp, ZH: -1.9). Auch auf der rechten Ratsseite klaffte eine
Lücke. Der Abstand zwischen der FDP, deren Spektrum sich zwischen 1.0 (Christa
Markwalder; fdp, BE) und 3.4 (Walter Müller; fdp, SG) aufspannte und der SVP, deren
linker Pol bei 7.4 zu liegen kam (Jean-Pierre Grin, svp, VD) betrug ebenfalls 4
Skalenpunkte. 

In der NZZ wurden auch die Positionen einzelner Parlamentsmitglieder diskutiert, die
sich über die Jahre stark verändert hatten. So hatte etwa Thomas Müller (svp, SG) laut
der Auswertung einen Sprung auf der Skala von 1.5 nach 9.5. gemacht. Müller war 2006
als CVP-Politiker gewählt worden und hatte 2011 in die SVP gewechselt, wo er dann mit
den Jahren einen eigentlichen Rechtsrutsch vollzog. Die Gegenrichtung hatte Gerhard
Pfister eingenommen, der von einer rechten Position (4.0) genau in die Mitte (0) gerückt
war. Dies sei erst nach seiner Übernahme des CVP-Präsidiums passiert, was belege, so
die NZZ, dass Pfister die CVP nicht nach rechts gezogen, sondern den rechten Flügel in
die Partei integriert habe.

Im Ständerat waren die Lücken zwischen den Fraktionen geringer. Zwischen dem am
weitesten «rechts» stehenden SP-Ständerat Daniel Jositsch (sp, ZH: -5.6) und der am
weitesten «links» positionierten CVP-Ständerätin Anne Seydoux-Christe (JU) lagen
knapp 2 Skalenpunkte. Mit Raphaël Comte (fdp, NE) fand sich gar ein FDP-Ständerat an
dieser Position (-3.8). Allerdings war Comte damit relativ weit von seiner restlichen
Ständeratsfraktion entfernt, bei der Philipp Müller (fdp, AG) bei 3.6 den rechten Rand
einnahm. Auch hier war der Skalenabstand zur SVP, deren Spektrum sich zwischen den
beiden Schwyzer Ständeräten, Alex Kuprecht (6.9) und Peter Föhn (10.0) erstreckte, mit
3.3 Punkten kleiner als im Nationalrat. 5
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Structures fédéralistes

Relations entre la Confédération et les cantons

A l'origine d'une motion de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil
National (CER-NR), qui vise à demander au Conseil fédéral d'élaborer un projet de loi
donnant aux cantons l'autonomie de procéder à une régularisation fiscale unique du
passé, se trouve le retrait des initiatives parlementaires Regazzi(15.435) et Barazzone
(15.469), traitant toutes deux de la même thématique. Malgré l'existence d'outils
permettant de régulariser les situations fiscales, la majorité de la commission défend ce
projet pour les raisons suivantes: en élargissant les incitatifs à la régularisation fiscale,
les députés en faveur de cette motion veulent permettre aux cantons de procéder à
une amnistie fiscale si ceux-ci l'estiment nécessaire - les amnisties fiscales pouvant
être, selon leurs défenseurs, une source de revenus non-négligeable pour les cantons.
La fiscalité étant en grande partie du domaine de compétence des cantons, ils estiment
que ces derniers ne devraient pas être empêchés par la Confédération de procéder à
une telle amnistie. Actuellement, cette possibilité est bloquée, suite à une décision du
Tribunal fédéral ayant statué négativement sur une amnistie fiscale du canton du
Tessin, car contraire au droit fédéral. Finalement, la majorité de sa Commission
rappelle que cette motion ne fait pas force de loi et que les députés votent sur un
mandat à donner au Conseil fédéral. Le député Guillaume Barazzone (cvp/pdc GE)
souligne, en outre, qu'avec l'entrée en vigueur en 2018 de l'échange automatique de
renseignements en matière fiscale internationale entre la Suisse et des pays tiers, les
cantons ont à souhait d'encourager leurs contribuables à se régulariser rapidement. 
Du côté des opposants à cette motion, l'amnistie fiscale est vue comme moralement
discutable: ce qui prévaut pour les citoyens payant honnêtement leurs impôts ne
s'applique pas aux personnes ayant triché. En effet, le principe d'amnistie fiscale
consiste à ce que les personnes n'ayant pas déclaré la totalité de leurs impôts puissent
les déclarer rétroactivement, sans pour autant être punies. De plus, comme argumenté
par la députée Birrer-Heimo, une concurrence entre cantons pourrait apparaître sur
l'application de cette amnistie, créant une course vers le bas concernant les conditions
pour les fraudeurs. Ueli Maurer, au nom du Conseil fédéral, explique, en outre, que la
possibilité d'une dénonciation spontanée non punissable (aussi appelée "petite
amnistie") existe depuis 2010, ce qui remet en question l'utilité d'une amnistie fiscale
générale. En effet, depuis cette date, 22'000 personnes se sont dénoncées
volontairement, pour une somme totale déclarée de 24,7 milliards de francs. De plus, la
différence entre la motion et la possibilité déjà existante est que cette première
propose l'instauration d'un rabais. Suivant l'avis de la majorité de la Commission, la
motion est acceptée par le Conseil national par 105 voix contre 79 et deux abstentions.
La motion étant passée dans la seconde chambre, la Commission compétente (CER-CE)
du Conseil des États propose quant à elle de la rejeter. Les débats entre les deux
parties sont similaires à ceux ayant eu lieu dans la chambre basse (à savoir,
principalement, l'existence de cette "petite amnistie" et la question morale d'un côté
et de l'autre, le respect du fédéralisme et les bénéfices pour les caisses publiques).
Suivant l'avis de la majorité de sa Commission, le Conseil des États rejette la motion
demandant au Conseil fédéral d'élaborer un projet de loi visant à donner aux cantons
l'autonomie de procéder à une régularisation fiscale unique du passé, signant ainsi
l'arrêt du processus. 6

MOTION
DATE: 14.12.2016
KAREL ZIEHLI

Elections

Elections des gouvernements cantonaux

Pour le renouvellement du gouvernement tessinois, à la proportionnelle, 41 personnes
étaient candidates en vue d'occuper l'un des cinq sièges. La ministre sortante  Laura
Sadis (plr) ne briguait pas de mandat supplémentaire. Le PLR misait sur Christian Vitta,
chef du groupe parlementaire au Grand conseil, ainsi que sur quatre jeunes pour
conserver son siège vacant et récupérer celui perdu en 2011 au profit de la Lega.
Première élection depuis la mort de son fondateur, Giuliano Bignasca, la Lega entendait
conforter son assise. En 2013, Marco Borradori avait donné sa démission. Il a été
finalement remplacé par Claudio Zali, après le décès de son successeur, Michele Barra.
Aux côtés de ses représentants sortants, Norman Gobbi et Claudio Zali, elle présentait
trois autres personnes. Le PDD et le PS ont également présenté une liste à cinq. Le PDD
misait sur son conseiller d'Etat sortant Paolo Beltraminelli et espèrait voir le conseiller
national Fabio Regazzi également siéger avec lui. Le PS espérait maintenir son unique
mandat, exercé actuellement par Manuele Bertoli. La liste intitulée «La Destra»
regroupait cinq représentantes et représentants de l'UDC, de l'UDF et de AL, comme la
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liste des Verts et la liste «Movimento per il socialismo-Parti communista». Les
Vert'libéraux se présentaient pour la première fois avec deux candidats. La Lega Sud,
mouvement proche de la ligue du nord italienne et favorable à l'indépendance du
Tessin entrait en course avec un candidat, la formation MontagnaViva avait trois
candidats. 
Avec une participation de 62.3%, la Lega reste la principale force au gouvernement. La
liste a récolté 27.6% des suffrages (-2.2 points de pourcentage par rapport à 2011).
Claudio Zali entre au gouvernement avec un score de 83'307 voix. Norman Gobbi en
obtient 73'540. Christian Vitta, avec 62'641 suffrages, occupera le siège de sa
copartisane (liste PLR: 26.3% des voix; +1.3 point de pourcentage par rapport à 2011).
Les membres sortants PPD et PS repartent pour un mandat, avec 45'597 et 43'694 voix
(liste PPD: 17.5%; -2.4/liste PS: 14.8%; -1.5). Ainsi, la composition partisane reste
inchangée, l'exécutif est désormais entièrement masculin. La liste Movimento per il
socialismo - Partito Operaio Popolare totalise 1% (+0.2), celle des Vert'libéraux 0.3%
(+0.3), des Verts 6.6% (+0.5), la Destra 4.5%, les listes Montagna Viva, Lega Sud et
Movimento Socialisme chacune 0.1%. 7

Elections fédérales

Gleich vier der acht Sitze, die dem Kanton Tessin zustehen, wurden für die Wahlen 2011
frei: Chiara Simoneschi-Cortesi und Meinrado Robbiani von der CVP sowie Fabio
Pedrina von der SP gaben ihren Rücktritt. Fabio Abate (fdp) strebte einen Sitz im
Ständerat an. Neben den vier Bisherigen traten 64 weitere Kandidierende auf 11 Listen
an. Während die Zahl der Listen damit gleich blieb wie bei den Wahlen 2007, war die
Kandidierendenzahl leicht rückgängig (2007: 79). Dasselbe galt für den Anteil an
Kandidatinnen (2011: 26,5%; 2007: 27,8%). Neben der FDP, der CVP, der SP, der Lega,
der GP, der SVP und der PdA traten vier kleinere Gruppierungen zu den Wahlen an. Eine
Listenverbindung gingen die SP mit der PdA, anders als 2007 ohne die Grünen, und die
SVP mit der Lega ein. 

Das Tandem zwischen der Lega, die bereits bei den Kantonswahlen stark zulegen
konnte, und der SVP brachte den erhofften Erfolg: beide Parteien konnten einen Sitz
gewinnen und zeichneten für einen Rechtsrutsch im Tessin verantwortlich. Die SVP
(9,7%, +1 Prozentpunkt) hatte damit zum ersten Mal auch im Tessin zählbaren Erfolg bei
nationalen Wahlen. Die Lega legte um 3,5 Prozentpunkte zu (neu: 17,5%) und zog wieder
mit zwei Vertretern nach Bern. Die Tessiner SVP wurde von ihrem kantonalen
Parteipräsidenten Pierre Rusconi vertreten, während die Lega neu Roberta Pantani
sowie Lorenzo Quadri, der seit April 2011 für den in den Tessiner Staatsrat gewählten
Norman Gobbi amtierte, nach Bern schickte. Die CVP wusste ihre beiden bisherigen
Sitze mit zwei frischen Gesichtern zu verteidigen (Fabio Regazzi und Marco Romano),
obwohl sie mit 4,1 Prozentpunkten die stärksten Einbussen an Wählerprozenten
verzeichnen musste (neu: 20%). Die Gewinne der Lega und der SVP gingen auf Kosten
der SP (16,6%, -1,5 Prozentpunkte) und der FDP (24,8%, -3,3 Prozentpunkte), die jeweils
einen Sitz abgeben mussten. Zum ersten Mal seit 1919 hatte die FDP im Tessin damit
weniger als einen Viertel der Wählerschaft hinter sich. Ihr Präsident, Fulvio Pelli, wurde
nur knapp – mit 54 Stimmen Vorsprung – im Amt bestätigt. Noch knapper war die
Vergabe des zweiten CVP-Sitzes. Marco Romano und Monica Duca erreichten die exakt
gleiche Stimmenzahl (23'979). Das Los kam bei Nationalratswahlen schon einmal zur
Anwendung, allerdings nicht wegen Stimmengleichheit, sondern weil 1939 zwei
Regierungsmitglieder des Kantons Basel-Landschaft gewählt waren, aber nur ein
Mitglied im Nationalrat vertreten sein durfte. Mittels Computerprogramm und unter
Ausschluss der Öffentlichkeit wurde Monica Duca zur Siegerin erkoren. Gegen das
Verfahren gingen jedoch Beschwerden ein. Das Bundesgericht ordnete in der Folge
eine neue manuell und öffentlich durchzuführende Ziehung an, die von einem Mitglied
der Tessiner Regierung vorgenommen werden musste. Eine Nachzählung, wie sie von
Romano gefordert wurde, lehnte das oberste Gericht ab. Beim zweiten, diesmal
juristisch korrekten Losverfahren, wurde dann Marco Romano gewählt. Damit lag die
Frauenquote unverändert bei 25%. Die Wahlbeteiligung war mit 54,3% auffällig höher
als bei den letzten Wahlen (47,4%). Ein Grund dafür dürfte auch die spannende
Ausgangslage bei den Ständeratswahlen gewesen sein. 8
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Im Kanton Tessin zeigte sich bei den Nationalratswahlen 2015 ein neuer Rekord an
Anwärtern für die acht Sitze. Mit 122 Kandidierenden (2011: 68) und 18 Listen (2011: 11)
hatten sich beide Zahlen seit den letzten Wahlen beinahe verdoppelt. Dieser enorme
Anstieg war grösstenteils dadurch erklärbar, dass viele Jungparteien mit eigenen Listen
antraten. Zudem stellten die CVP und die SP je eine internationale Liste. Der
Frauenanteil unter den Kandidierenden lag bei 27.8 Porzent (2011: 26.5%). 
Alle Tessiner Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber stellten sich erneut zur Wahl. Einzig
für FDP-Kandidat Giovanni Merlini war die Wahl ein Novum, da er 2014 für den
ehemaligen Parteipräsidenten Fulvio Pelli nachgerückt war. Neben Merlini trat auch der
langjährige Nationalrat Ignazio Cassis wieder an. Die SP hatte mit Marina Carobbio nur
einen Sitz zu verteidigen, genau wie die SVP mit Pierre Rusconi. Für die Lega wollten
Roberta Pantani und Lorenzo Quadri wieder nach Bern gewählt werden. Die CVP
schliesslich versuchte ebenfalls zwei Sitze zu halten; nämlich jene von Fabio Regazzi
und Marco Romano.

Im Kanton Tessin beobachtete man mit Spannung die Verhandlungen über mögliche
Listenverbindungen. Einerseits stellte sich die Frage eines erneuten
Zusammenschlusses zwischen SVP und Lega, andererseits gab es Diskussionen über
eine Verbindung zwischen Sozialdemokraten und den Grünen. Letztere war bei den
Wahlen 2011 nicht zustande gekommen, wobei die SP prompt einen Sitz abgeben
musste. Eine allfällige Listenverbindung zwischen Lega und SVP war vor allem für die
FDP und die SP relevant. Ein erhoffter Sitzgewinn der Freisinnigen – welche man vor
den Wahlen im Aufwind sah –  oder auch der Sozialdemokraten wäre durch ein
Scheitern dieser Verbindung wahrscheinlicher geworden. Die Stimmung zwischen der
Tessiner SVP und der Lega war freilich alles andere gut. Bei den kantonalen Wahlen im
Frühjahr war die SVP zusammen mit einigen Kleinparteien als «La Destra» angetreten –
notabene ohne die Lega. Von Erfolg gekrönt war dieses Vorhaben nicht, aber es sorgte
für böses Blut bei der Tessiner Rechtspartei. In einer Krisensitzung zwischen den
beiden Parteien im Juni führte dann anscheinend ein Machtwort von SVP-Präsident
Toni Brunner dazu, dass Lega und SVP im Tessin schliesslich doch noch eine
Listenverbindung für die Nationalratswahlen eingingen. Ähnlich viel Polemik entwickelte
sich rund um die Verhandlungen zwischen SP und Grünen. Während dieser
Zusammenschluss in anderen Kantonen Usus ist, standen die Vorzeichen im Tessin
etwas anders. Die Tessiner Sektion der Grünen war nämlich für ihre
einwanderungskritische Haltung bekannt und hatte gar für die Annahme der SVP-
Masseneinwanderungsinitiative plädiert. Ein zusätzlicher Knackpunkt war ausserdem
eine Forderung der Grünen an die Sozialdemokraten. Die Grünen machten nämlich die
Portierung ihres Ständeratsanwärters Sergio Savio als einzigen linken Kandidaten zur
Bedingung für eine Listenverbindung bei den Nationalratswahlen. Die SP liess sich
jedoch nicht auf dieses Spiel ein, woraufhin der linke Zusammenschluss endgültig
scheiterte. Damit wurde ein Sitzgewinn für die Sozialdemokraten eher
unwahrscheinlich. Für die CVP, welche eine Verbindung mit der erstmals antretenden
GLP einging, war das Hauptziel für die Wahlen das Beibehalten ihrer zwei Sitze. Auch
wenn die FDP und die SP eher auf einen Sitz von Lega oder SVP schielten, war der CVP
durchaus vor einem Sitzverlust bange.

Allerdings änderte sich bei den Nationalratswahlen in Sachen Sitzverteilung nichts.
Einziger Leidtragender an diesem Wahltag war SVP-Nationalrat Pierre Rusconi. Er
musste seinem Parteikollegen Mario Chiesa Platz machen. Alle anderen Bisherigen
wurden vom Tessiner Wahlvolk bestätigt. Bezüglich Wähleranteil waren aber dennoch
einige Verschiebungen auszumachen. Gewinner der Wahlen war ohne Zweifel das
rechte Bündnis um Lega und SVP. Die SVP steigerte sich auf 11.3 Prozent Wähleranteil
(+1.6 Prozentpunkte), während die Lega gar um ganze 4.1 Prozentpunkte zulegte (neu:
21.7%). Die FDP hingegen konnte wider Erwarten keine zusätzlichen Wählerinnen und
Wähler gewinnen und musste 1.1 Prozentpunkte abgeben (neu: 23.7%). Ebenso auf dem
absteigenden Ast waren die Sozialdemokraten, welche ebenfalls Wähleranteile
einbüssten (-0.7 Prozentpunkte, neu: 15.9%). Noch härter traf es die Grünen, deren
Anteil auf 3.5% – und damit um fast die Hälfte – schrumpfte (-3.2 Prozentpunkte). Die
CVP hingegen konnte sich bei 20.1% halten (+0.1 Prozentpunkt). Die Tessiner
Nationalratsdelegation besteht somit weiterhin aus 2 CVP, 2 Lega, 2 FDP, 1 SVP und 1 SP.
Die Wahlbeteiligung lag bei fast unveränderten 54.4% (2011: 54.3%). Der Frauenanteil in
der Vertretung beträgt 25%. 9
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Politique étrangère

Relations avec l'UE

Mittels Postulat forderte Fabio Regazzi (cvp, TI) den Bundesrat dazu auf, die Kosten für
die Schweizer Wirtschaft bei einer Kündigung des Personenfreizügigkeitsabkommens
zu berechnen. Seit der Abstimmung über die Masseneinwanderungsinitiative versuche
der Bundesrat eine Neuverhandlung des FZA zu initiieren. Da sich die EU bis anhin
jedoch nicht offen für Verhandlungen zeige, riskiere die Schweiz eine dauerhafte
rechtliche Unvereinbarkeit zwischen Verfassung und FZA, begründete der Postulant
seinen Vorstoss. Aufgrund der Guillotineklausel würden bei einer Aufkündigung des FZA
auch die anderen sechs Abkommen der Bilateralen I ihre Gültigkeit verlieren und
möglicherweise auch die Schengen-/Dublin-Abkommen sowie die Bildungsabkommen
gekündigt werden. Ausserdem berge auch die RASA-Initiative Kündigungsrisiken,
wodurch die Bezifferung der ökonomischen Konsequenzen erforderlich werde. Der
Bundesrat beantragte die Annahme des Postulates. 
Im Nationalrat wurde das Postulat in der Wintersession 2015 von Luzi Stamm (svp, AG)
bekämpft und daher in der Frühlingssession 2016 diskutiert. Nationalrat Stamm
kritisierte einerseits, dass das Postulat zu eng gefasst sei, weil die volkswirtschaftlichen
Kosten berechnet werden müssten, nicht nur die Kosten für die Wirtschaft.
Andererseits gehe es zu weit, denn es sei zu komplex, sämtliche potenziellen Folgen
einer Kündigung der Abkommen zu berechnen. Wirtschaftsminister Schneider-Ammann
empfahl hingegen die Annahme des Postulats, denn dem Bundesrat lagen zu dem
Zeitpunkt bereits zwei Studien vor, welche die «beträchtlichen Kosten» belegten. Das
laut Schneider-Ammann deshalb bereits erfüllte Postulat wurde daher mit 125 zu 66
Stimmen deutlich angenommen. 10

POSTULAT
DATE: 29.02.2016
AMANDO AMMANN

Im Dezember 2015 veröffentlichte das Seco den Bericht zu den Gesamtwirtschaftlichen
Auswirkungen eines Wegfalls der Bilateralen I in Erfüllung des Postulats Regazzi (cvp,
TI). Dieser aggregierte die Ergebnisse zweier unabhängiger Studien der beiden
Forschungsinstitute BAKBASEL und Ecoplan und gelangte zum Schluss, dass der Wegfall
der Bilateralen I das Wirtschaftswachstum der Schweiz deutlich reduzieren würde. Das
kumulierte BIP würde demnach bis 2035 um CHF 460 bis CHF 630 Mrd. tiefer ausfallen
als mit den Bilateralen I. Durch die Kontingentierung der Zuwanderung würden sich das
Arbeitsangebot verringern und die Kosten für die Arbeitskräfterekrutierung erhöhen. In
Kombination mit neuen Handelsbarrieren könne man eine drastische Verschlechterung
der Schweizer Wettbewerbsfähigkeit erwarten. Es sei zudem mit einer verringerten
Forschungseffizienz zu rechnen, da die Schweiz voraussichtlich nicht mehr an den
Forschungsabkommen mit der EU beteiligt wäre. Da die Effekte der veränderten
Rahmenbedingungen und der Standortattraktivität nur partiell vorhergesagt werden
konnten, warnten die Studienautoren, dass die effektiven Auswirkungen die
Schätzresultate gar übersteigen dürften. Der Bundesrat erachtete das Anliegen des
Postulats somit als erfüllt und beantragte dessen Abschreibung, welche in der
Sommersession 2018 durch den Nationalrat erfolgte. 11
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DATE: 05.06.2018
AMANDO AMMANN

Economie

Politique économique

Droit des sociétés

Fabio Regazzi (pdc, TI) a déposé une initiative parlementaire qui vise l'introduction du
trust dans la législation suisse. Le trust se définit comme un acte juridique qui
transfère le contrôle d'actifs à des tiers qui opèrent dans l'intérêt de la personne qui a
transféré le contrôle. Le parlementaire tessinois explique, qu'à l'heure actuelle,
l'utilisation du trust en suisse est régie par un droit étranger selon une convention de la
Haye sur le trust et sa reconnaissance. Pour combler cette lacune législative helvétique,
il préconise donc l'introduction du trust dans le droit helvétique. Une modification du
Code Civil (CC) et du Code de Obligations (CO) permettrait d'améliorer la lisibilité, la
transparence fiscale, la sécurité du droit et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour les
professionnels suisses. 
La commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-CN) a adopté l'initiative
par 15 voix contre 4 et 3 abstentions. A l'identique, la commission des affaires
juridiques du Conseil des Etats (CAJ-CE) a validé l'initiative parlementaire par 6 voix
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contre 3 et 1 abstention. De plus, la CAJ-CE a déposé une motion (18.3383) pour que
cette modification législative soit menée par le Conseil fédéral. 12

Ordre économique

La révision totale de la loi sur les marchés publics a donné lieu à un débat fleuve de
plus de 8 heures au Conseil national. La chambre du peuple a ainsi apporté de
nombreuses modifications au projet soumis par le Conseil fédéral. Tout d’abord, la
thématique sensible de la transparence a été abordée. Les parlementaires ont
maintenu le droit d’accès public aux documents officiels lors d’une procédure
d’adjudication. Ils ont aussi maintenu le droit de regard sur les marchés publics de plus
de 1 million de francs adjugé de gré à gré. Le Conseil national s’est donc aligné sur sa
commission de l’économie et des redevances (CER-CN) et s’est opposé à la volonté du
Conseil fédéral. Ensuite, les critères d’adjudication ont été renforcés. Qualité, prix,
durabilité, plausibilité de l’offre et fiabilité du prix régiront désormais les choix lors
d’une adjudication. Les Verts ont notamment salué l’inclusion de la durabilité comme
critère. De plus, l’UDC a imposé la prise en compte des différences de niveaux de prix
dans les pays où la prestation est réalisée. Puis, toujours contre la volonté du Conseil
fédéral, l’adjudicateur aura la charge de demander des informations supplémentaires si
une offre à un prix curieusement bas est soumise. Ce renforcement du critère de
plausibilité a été vainement critiqué par le Conseil fédéral, représenté par Ueli Maurer
qui y voyait un fardeau bureaucratique supplémentaire. Enfin, un amendement de
Fabio Regazzi (pdc, TI) a été adopté par 108 voix contre 78. Un comportement contraire
à l’éthique est désormais un motif de révocation d’adjudication. Finalement, la
question des langues a été abordée. En effet, de nombreux objets (12.3739, 12.3914,
14.3872 et 14.3880) avaient pointé du doigt l’actuelle loi sur les marchés publics. Des
exigences minimales ont été fixées. Par exemple, toutes les langues officielles doivent
être acceptées pour les communications de soumissionnaires. 
La chambre du peuple s’est alignée sur le projet initial. Lors du vote sur l’ensemble, la
révision totale de la LMP a été validée par 184 voix contre 1 et 3 abstentions. La révision
permettra de s’aligner sur les exigences de l’OMC. La dossier part à la chambre des
cantons. 13

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 13.06.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Crédit et monnaie

Banques

Nachdem sich der Bundesrat im November 2014 im Rahmen des MCAA zur Einführung
des automatischen Informationsaustausches in Steuersachen (AIA) verpflichtet hatte,
gelangte das entsprechende AIA-Gesetz in der Herbstsession in den Nationalrat. Dieses
war nötig, damit die international eingegangenen Verpflichtungen auch umgesetzt
werden konnten. 
Die Ratsdebatte in der grossen Kammer wurde stark von Vertretern der SVP geprägt.
Nachdem Anträge aus SVP-Reihen auf Nichteintreten und Rückweisung an den
Bundesrat zu Beginn der Beratung gescheitert waren, brachten Parlamentarier der
Volkspartei zahlreiche verschiedene Anträge ein. Der Versuch, eine unabhängige Stelle
zu schaffen, an welche im Rahmen des spontanen Informationsaustausches vom
Ausland erhaltene Informationen hätten weitergeleitet werden sollen und dass diese
nur im Verdachtsfall von den Steuerbehörden hätten verwendet werden dürfen, fand
ebenso keine Mehrheit wie das Ansinnen, die geltende Rechtslage insofern zu erhalten,
als dass jedes einzelne neu verhandelte AIA-Abkommen dem fakultativen Referendum
zu unterstellen war. Eine Mehrheit, bestehend aus SVP, FDP und Teilen der CVP, fand
sich hingegen für einen Minderheitsantrag Matter (svp, ZH), der aus Fahrlässigkeit
verursachte inkorrekte Selbstauskünfte nicht unter Busse stellen wollte. 
Ebenfalls erfolgreich war ein spontan eingebrachter Antrag Regazzi (cvp, TI), der die
Einführung einer neuen Steueramnestie forderte. Eine im Jahre 2010 geschaffene
Möglichkeit der Selbstanzeige, bei der neben den Nachsteuern der vergangenen zehn
Jahre eine Busse anfiel, sei ein zu kleiner Anreiz, falsch deklarierte Gelder zu melden.
Dies könne korrigiert werden, indem die Frist auf fünf Jahre halbiert werde. Eine
bürgerliche Ratsmehrheit folgte dieser Argumentation entgegen dem Willen des
Bundesrats und nahm den Antrag mit 85 zu 80 Stimmen an.  
Der Ständerat, der die Vorlage in der Wintersession behandelte, konnte dem Antrag
Regazzi nichts abgewinnen, er sprach sich für die vom Bundesrat vorgeschlagene
Variante aus. Für Diskussionen sorgte in der kleinen Kammer auch die Frage, ob es
notwendig sei, eine neue Steuererkennungsnummer zu schaffen oder aber die bereits

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 16.09.2015
NICO DÜRRENMATT
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bestehende AHV-Nummer zu verwenden. Für eine neu geschaffene Erkennungszahl
sprach das Argument des besseren Datenschutzes, die Kantone befürchteten aber
dadurch erhebliche Mehrkosten. Der Ständerat sprach sich klar im Sinne der Kantone
dafür aus, die bestehende AHV-Nummer zu verwenden. 
Aufgrund der bestehenden Differenzen zwischen National- und Ständerat gelangte das
Geschäft wieder zurück in die grosse Kammer. Diese erklärte sich mit den vom
Ständerat abgeänderten Punkten einverstanden, womit die Vorlage angenommen
wurde. 14

Finances publiques

Impôts directs

Im März 2016 befasste sich die grosse Kammer mit der Revision der
Quellenbesteuerung des Erwerbseinkommens. Die Beratung des bundesrätlichen
Entwurfs, der im Spätherbst 2014 präsentiert worden war, hatte sich aufgrund der
bevorstehenden Unterzeichnung des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der
Schweiz und Italien, das Ende 2015 paraphiert wurde, verzögert. In der Detailberatung
schuf der Nationalrat mehrere Differenzen zum Vorschlag des Bundesrates. Bei der
Frage der pauschalen Quellensteuerabzüge folgte die grosse Kammer seiner
Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-NR) und sprach sich mit 96 zu 88
Stimmen bei 2 Enthaltungen dafür aus, dass die Kantone in Zukunft offenlegen müssen,
auf welche Weise sie die Pauschalen für Berufskosten und Versicherungsprämien
festsetzen. Diese seien für Steuerpflichtige relevant, weshalb Transparenz in diesem
Bereich angebracht sei, argumentierte Kommissionssprecherin Bertschy (glp, BE).
Zudem kippte der Nationalrat mit 129 zu 61 Stimmen bei einer Enthaltung eine vom
Bundesrat geplante und von einer Minderheit Leutenegger Oberholzer (sp, BL)
verteidigte Solidarhaftungsklausel, nach der Mitglieder der Verwaltung und
Geschäftsführung für die Entrichtung der Quellensteuer gehaftet hätten, aus seiner
Version der Gesetzesrevision. Leutenegger Oberholzers Warnung vor Steuerausfällen
vermochte ausserhalb der Reihen von SP und Grünen nur sieben Nationalräte zu
überzeugen. Auch beim Thema der Bezugsprovisionen schuf der Nationalrat eine
Differenz. Der Bundesrat wollte diese auf 1% des gesamten Quellensteuerbetrags
festlegen. Der Nationalrat sprach sich jedoch mit 136 zu 55 Stimmen für einen Antrag
Regazzi (cvp, TI) aus, der den Kantonen mehr Spielraum lassen will. Sie sollen den
Schuldnern der steuerbaren Leistung Bezugsprovisionen von bis zu 2% gewähren
können. Eine weitere Differenz betraf die Höhe des Steuerabzugs von ausländischen
Künstlern, denen der Bundesrat – wie Sportlern und Referenten – einen Abzug von 20%
der Bruttoeinkünfte als Gewinnungskosten zugestehen wollte. Auf Antrag der WAK-NR
erhöhte der Nationalrat diesen Pauschalabzug auf 50%. In der Gesamtabstimmung
stimmte die grosse Kammer dem Entwurf mit 185 zu 6 Stimmen bei 2 Enthaltungen zu
und reichte das Geschäft an den Ständerat weiter. 15

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 08.03.2016
DAVID ZUMBACH

Im Juni 2018 hatte die WAK-SR die Motion Jauslin (fdp, AG) zur Harmonisierung der
Zinsen bei Bundessteuererlassen beraten und dabei mit 10 zu 0 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) einen Änderungsantrag gestellt. In der Ständeratsdebatte führte Pirmin
Bischof (cvp, SO) die Position der Kommission aus. Er verwies dabei auf die Kritik des
Bundesrates, wonach eine Koppelung der Zinsen an marktkonforme Referenzzinssätze
dazu führen würde, dass Steuerschulden zukünftig letzte Priorität erhielten.
Entsprechend schlug die Kommission vor, den Bezug zum Referenzzinssatz aus dem
Motionstext zu streichen. Der Bundesrat sollte bei Annahme der Motion folglich einzig
dazu aufgefordert werden, allgemeingültige Verzugs- und Vergütungszinsen festzulegen.
Diese müssten nicht unbedingt gleich hoch sein, da Verzugszinsen weiterhin Anreize
zum rechtzeitigen Begleichen der Steuern beinhalten, Vergütungszinsen umgekehrt
keine gewinnbringenden Anlagen darstellen sollten. Finanzminister Maurer verwies auf
die in der Zwischenzeit angenommene parlamentarische Initiatitve Regazzi (cvp, TI), die
in eine ähnliche Richtung gehe und in deren Zusammenhang man auch die Motion
Jauslin angehen könne. Ohne Gegenantrag aus der Kommission nahm der Ständerat die
abgeänderte Motion Jauslin stillschweigend an. 16
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DATE: 10.09.2018
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Infrastructure et environnement

Transports et communications

Transports et communications

Eine 2013 eingereichte Motion Regazzi (cvp, TI) forderte ein neues
Verkehrsmanagement am Gotthard, insbesondere eine neue Lösung für Reisebusse im
Verkehr mit dem Kanton Tessin. Da Reisebusse effizienter seien als Personenwagen,
sollten Reisebusse in Stausituationen bevorzugt behandelt werden. Regazzi nahm damit
eine Forderung von Ständerat Lombardi (cvp, TI) von 2010 wieder auf, die nach der
Zustimmung des Ständerates in der grossen Kammer abgelehnt worden war (10.3870).
Die Motion Regazzi wurde im März 2015 gemäss dem Antrag des Bundesrates
abgelehnt. 17

MOTION
DATE: 12.03.2015
NIKLAUS BIERI

Mit einer im September 2015 eingereichten Motion verlangte Nationalrat Regazzi (cvp,
TI) die Implementierung des Abfertigungsverfahrens Transito auch am Grenzübergang
Chiasso-Brogeda. Transito sei in Basel-Weil am Rhein sehr erfolgreich, es habe die
Staustunden am Grenzübergang deutlich reduziert. In Chiasso-Brodega sei das
Abfertigungsverfahren deshalb ebenfalls einzuführen. Der Bundesrat beantragte im
November 2015 die Ablehnung der Motion und begründete dies mit der fehlenden
Unterstützung Italiens. Die Einführung von Transito sei mit Italien abgesprochen
worden, doch sei seit 2006 von Italien nie eine Genehmigung des Projekts eingegangen,
noch hätte Italien seinen Anteil von CHF 35 Mio. an den Gesamtkosten von rund CHF 45
Mio. zugesagt, um die baulich notwendigen Massnahmen am Grenzübergang zu
finanzieren. Der Bund beobachte die Situation in Chiasso-Brodega seit Jahren, sei aber
zum Schluss gekommen, dass wegen der rückläufigen Zahl der Lastwagen momentan
kein Handlungsbedarf gegeben sei. Bundesrat Maurer erklärte im Mai 2017 im
Nationalrat erneut, dass der Ball bei Italien liege. Der Nationalrat nahm die Motion
dennoch mit 137 gegen 52 Stimmen (1 Enthaltung) an. Der Ständerat behandelte das
Geschäft im Dezember 2017 und nahm die Motion ebenfalls an: Mit 29 gegen 12
Stimmen (keine Enthaltungen). 18

MOTION
DATE: 12.12.2017
NIKLAUS BIERI

Politique des transports

Nachdem der Ständerat den Bundesbeschluss über Finanzierung und Ausbau der
Eisenbahninfrastruktur FABI im Dezember 2012 um mehrere Ausbauprojekte ergänzt
und mittels eines zusätzlichen Mehrwertsteuerpromilles auf CHF 6,4 Mrd. aufgestockt
hatte, kam das Geschäft im Juni des Berichtjahres in den Nationalrat. Umstritten war
vor allem der plafonierte Fahrkostenabzug. Der Mehrheitsantrag wollte dem
ständerätlichen Vorschlag von einem Pauschalabzug von CHF 3'000 zustimmen. Eine
Minderheit Candinas (cvp, GR) wollte den Fahrkostenabzug dem Preis eines 2.-Klass-
Generalabonnements gleichsetzen. Eine Minderheit Quadri (lega, TI) lehnte eine
Plafonierung des Fahrkostenabzugs generell ab, da sie jene benachteilige, die auf das
Auto angewiesen seien. Eine Minderheit Grossen (glp, BE) forderte dagegen eine
komplette Abschaffung des Fahrkostenabzugs, da dies ein falscher Anreiz des Staates
sei. Ein Antrag Daniel Fässler (cvp, AI) verlangte einen Maximalbetrag von zehntausend
Franken, während die ersten zweitausend nicht abzugsberechtigt wären. Alle
Minderheits- und Einzelanträge konnten in der Abstimmung nicht gegen den
Mehrheitsantrag bestehen. Eine Minderheit Huber (fdp, UR) versuchte erfolglos, die
vom Ständerat aufgenommene Mehrwertsteuer-Erhöhung zu verhindern. Der
Nationalrat folgte dem Mehrheitsantrag für Bestätigung der Änderung der kleinen
Kammer mit 125 zu 65 Stimmen. Bei der Vorlage zum Bundesgesetz über die
Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur nahm der Nationalrat mit 124
zu 65 Stimmen den Antrag Fluri (fdp, SO) an, welcher forderte, dass ab 2019 die Hälfte
der gesprochenen Mitteln aus Schwerverkehrsabgabe und zweckgebundener
Verbrauchssteuer bis zur vollständigen Rückzahlung der Bevorschussung zur Verzinsung
und Rückzahlung verwendet werden. Zum Ausbauschritt 2025 gab es im Nationalrat
drei Anträge: Eine Minderheit Quadri (lega, TI) forderte die Aufnahme von
Planungsarbeiten zur Umfahrung von Bellinzona. Eine Minderheit Huber (fdp, UR) wollte
den ursprünglichen, deutlich kleineren Ausbauschritt des Bundesrates jenem des
Ständerates vorziehen. Eine Minderheit Hurter (svp, SH) bat darum, die Elektrifizierung
und den Ausbau der Hochrheinbahn in den ersten Ausbauschritt aufzunehmen. Der
Nationalrat folgte allerdings in allen Abstimmungen deutlich der Kommissionsmehrheit,
welche die Vorlage des Ständerates übernehmen wollte. Ein Antrag Fluri (fdp, SO),
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welcher eine Verknüpfung aller Teile des FABI-Geschäfts verlangte, damit keine
Unsicherheiten bezüglich der Referendumsfrist auftreten können, wurde vom Rat mit
142 zu 36 Stimmen angenommen. Beim Bundesbeschluss über den Verpflichtungskredit
für den Ausbauschritt 2025 zog der Rat den Mehrheitsantrag (Zustimmung zum
Beschluss des Ständerates) dem Minderheitsantrag Huber (fdp, UR; Zustimmung zum
Entwurf des Bundesrates) mit 142 zu 41 Stimmen vor. Einer Minderheit Thomas Hurter
(svp, SH) gelang es, den Ausbau der Hochrheinbahn durch die Hintertüre einzubringen:
Der Nationalrat stimmte der von der Minderheit Hurter beantragten Änderung des
Bundesbeschlusses vom 8. März 2005 über den Verpflichtungskredit für die erste Phase
des HGV-Anschlusses mit 102 zu 82 Stimmen zu, erhöhte dort nachträglich den Kredit
um CHF 100 Mio. auf CHF 1'190 Mio. und führte die Verbindung Schaffhausen-Basel im
Bundesbeschluss auf. Mehrere Minderheitsanträge fanden keine Zustimmung, darunter
etwa der Antrag Regazzi (cvp, TI), welcher auch die Seilbahnen und den
Schienengüterverkehr in die langfristige Angebots- und Infrastrukturentwicklung
einbeziehen wollte, der Antrag Huber (fdp, UR), welcher eine Befristung des
Bahninfrastrukturfonds bis 2030 beabsichtigte oder der Antrag Quadri (lega, TI),
welcher ein Mitspracherecht der Gemeinden in Artikel 48b und 48d des
Eisenbahngesetzes festschreiben wollte. Keine Zustimmung fand auch die Minderheit II
Candinas (cvp, GR), welche wie der Ständerat die finanzielle Beteiligung der Kantone
über die Zuständigkeit für die Publikumsanlagen regeln wollte. Die
Finanzdirektorenkonferenz der Kantone hatte sich explizit für diese Lösung
ausgesprochen und Bundes- und Ständerat unterstützten diese Regelung. Der Antrag
Candinas wurde mit 142 zu 41 Stimmen verworfen. Der Nationalrat nahm alle Entwürfe
in den Gesamtabstimmungen deutlich an, worauf die Vorlage zur Differenzbereinigung
zurück an den Ständerat ging. In der kleinen Kammer sorgten nur zwei Differenzen für
Diskussionen: Zum Einen die Kantonsbeteiligung an der Finanzierung, welche gemäss
Nationalrat pauschal über die Bestellungen an den Regionalverkehr aufgeschlüsselt
werden sollte, zum Anderen die Änderung des HGV-Anschluss-Gesetzes zwecks
Aufnahme und Finanzierung der Elektrifizierung der Hochrheinstrecke. Die
Verkehrskommission des Ständerates beantragte bei der Kantonsbeteiligung die
Zustimmung zum Entwurf des Nationalrates. Ein Einzelantrag Engler (cvp, GR) forderte
Festhalten am bundesrätlichen Vorschlag der Finanzierungsbeteiligung der Kantone via
die Publikumsanlagen. Diese Lösung wurde nun entgegen der ersten Debatte als
kompliziert und unzweckmässig bezeichnet, zudem wurde das Risiko betont, dass
kleine und finanzschwache Kantone mit der Sanierung von grossen Bahnhöfen
überfordert wären. Der Ständerat schwenkte mit 32 zu 8 Stimmen auf die Linie des
Nationalrates ein. Während die Standesvertreter von Basel-Stadt, Basel-Landschaft und
Schaffhausen für die vom Nationalrat aufgenommene Änderung des HGV-Anschluss-
Gesetzes zur Elektrifizierung der Hochrheinstrecke argumentierten, mahnten kritische
Stimmen, dass das Projekt der Hochrheinbahn ein Ad-hoc-Projekt sei und keine
grundsätzliche Prüfung durchlaufen habe wie die anderen Projekte, welche als
Ausbauprojekte in FABI aufgenommen worden seien. Auch solle eine Investition auf
deutschem Boden mittels Staatsvertrag geregelt werden. Der Ständerat entschied mit
32 zu 5 Stimmen gegen die Minderheit Janiak (sp, BL), welche Zustimmung zum
Nationalrat beantragt hatte. Diese letzte Differenz wurde im Nationalrat am 17.Juni
verhandelt. Eine Mehrheit der Kommission forderte die Zustimmung zum Ständerat.
Eine Minderheit Thomas Hurter (svp, SH) forderte Festhalten an der Änderung des HGV-
Anschluss-Gesetzes. Hurter zog seinen Minderheitenantrag allerdings zurück, da sein
Postulat bezüglich der Hochrheinbahn in der Kommission auf grossmehrheitliche
Zustimmung gestossen war. Der Nationalrat schwenkte damit gemäss Mehrheitsantrag
auf die Linie des Ständerates ein und räumte die letzte Differenz zu diesem aus. In den
Schlussabstimmungen im Juni nahm der Ständerat die Vorlagen einstimmig an. Fast
zeitgleich folgte der Nationalrat der kleinen Kammer und führte damit die Vorlage gegen
die Nein-Stimmen einer Mehrheit der SVP-Fraktion zum Abschluss. Die Volksinitiative
„Für den öffentlichen Verkehr“ wurde in der Folge zurückgezogen. Über die FABI
Vorlage wird im Februar 2014 an den Urnen befunden. 19

Mit einem Postulat wollte Nationalrat Regazzi (cvp, TI) ein  Staatssekretariat für
Verkehrspolitik anregen. Die Verkehrspolitik werde komplexer und international
vernetzter, was eine Staatssekretärin oder einen Staatssekretär mit einer
Gesamtverkehrsperspektive notwendig mache. In der Debatte vom Juni 2016 wies
Nationalrat Fluri (fdp, SO) darauf hin, dass der Bundesrat bereits die Kompetenz
besitze, die Position eines Staatssekretärs zu schaffen und zu besetzen und es deshalb
keiner weiteren Handlung bedürfe. Bundesrätin Leuthard bestätigte diesen Sachverhalt,
betonte aber auch ihre Offenheit gegenüber der diesbezüglichen Meinung des
Parlamentes. Der Nationalrat lehnte das Postulat mit 91 gegen 82 Stimmen bei 2
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Enthaltungen ab. 20

Trafic routier

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte Nationalrat Regazzi (cvp, TI) eine
"Rasche Beseitigung der Exzesse" in der Bestrafung von Tempo-Sündern im
Strassenverkehr. Die im Rahmen der Via Sicura aufgenommene und der Volksinitiative
"Schutz vor Rasern" entlehnte verschärfte Ahndung von bedeutenden
Geschwindigkeitsübertretungen im Strassenverkehr werde, so Nationalrat Regazzi,
exzessiv angewendet und führe zu einer generellen Kriminalisierung aller Autofahrer.
Der Initiant wünscht sich eine Lockerung der Bestrafung von "unbescholtenen
Autofahrern" bei gleichzeitiger Beibehaltung von harten Strafen für Raser. Die KVF-NR
empfahl im November 2015 mit 13 zu 9 Stimmen bei einer Enthaltung, der Initiative
keine Folge zu geben. Die eben erst in Kraft getretenen Massnahmen der Via Sicura
sollten nicht bereits wieder geändert werden, zudem entspreche die harte Ahndung
von Rasern dem in der Volksinitiative "Schutz vor Rasern" formulierten Volkswillen. Eine
Minderheit Wobmann (svp, SO) beantragte, der parlamentarischen Initiative Folge zu
geben. In der Debatte im Nationalrat griffen verschiedene Redner der SVP die Via Sicura
an, so verdächtigte etwas Jean-François Rime (svp, FR) die Kantone, mit Bussengeldern
aus dem Strassenverkehr das Budget aufzubessern, und Jean-Luc Addor (svp, VS)
bemängelte, die Via Sicura verhindere zwar Verkehrsopfer, provoziere aber "soziale,
berufliche und familiäre Opfer". Mit 113 zu 72 Stimmen bei 4 Enthaltungen folgte der
Nationalrat der Minderheit und gab der Initiative Folge. Die geschlossen stimmende
SVP-Fraktion konnte dabei auf die Unterstützung einer Mehrheit von FDP, CVP und BDP
zählen. 
Die KVF-SR teilte die Auffassung ihrer Schwesterkommission und empfahl am 14. April
2016 einstimmig, der parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Sie verwies
zudem auf das von ihr eingereichte Postulat 16.3267, welches eine Evaluation der Via
Sicura-Massnahmen fordert. Der Ständerat folgte seiner Kommission am 8. Juni 2016,
nahm das Postulat an und gab der parlamentarischen Initiative Regazzi mit 20 zu 15
Stimmen bei 4 Enthaltungen keine Folge. 21

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 08.06.2016
NIKLAUS BIERI

Die im März 2015 eingereichte Motion Regazzi (cvp, TI) zur Reduzierung von Staus in
den Morgenstunden verlangte, dass das Nachtfahrverbot für Lastwagen im
Strassenverkehrsgesetz geändert wird und neu nur von 22 bis 04 Uhr gilt. Damit würde
das Verkehrsaufkommen im morgendlichen Stossverkehr reduziert. In seiner
Stellungnahme vom Mai 2015 verwies der Bundesrat auf das Landverkehrsabkommen
mit der EU, welches von einer solchen Änderung tangiert würde, und beantragte die
Ablehnung der Motion. Im Nationalrat, wo das Anliegen im September 2016 behandelt
wurde, wies Bundesrätin Leuthard auch auf die Nachtruhe der Bevölkerung und die
Erholung der Chauffeure hin. Trotzdem wurde die Motion knapp angenommen: Mit 98
gegen 93 Stimmen bei 3 Enthaltungen. Im März 2017 kam die Motion in den Ständerat,
dieser folgte diskussionslos seiner KVF-SR, welche die Ablehnung der Motion beantragt
hatte. 22

MOTION
DATE: 15.03.2017
NIKLAUS BIERI

„Eine sinnlose Bevormundung gegenüber dem Bürger und dem Gewerbe" sei das Verbot
von Verkauf und Ausschank von Alkohol auf Autobahnraststätten, befand die KVF-NR
und reichte im April 2017 eine Motion ein, welche die Benachteiligung des
Gastgewerbes auf Autobahnraststätten aufheben soll. Verkauf und Ausschank von
Alkohol soll auf den Autobahnraststätten mit den gleichen Auflagen wie im übrigen
Gastgewerbe möglich sein. Die Konsumenten müssten sich eigenverantwortlich an die
den Alkoholkonsum betreffenden Regeln des Strassenverkehrs halten. Das Anliegen in
die Kommission gebracht hatten Kurt Fluri (fdp, SO), Fabio Regazzi (cvp, TI) und Nadja
Pieren (svp, BE). Eine Kommissionsminderheit Hadorn (sp, SO) beantragte, die Motion
abzulehnen, der Bundesrat empfahl hingegen die Annahme. Der Nationalrat nahm die
Motion im Juni 2017 mit 115 gegen 62 Stimmen (3 Enthaltungen) an, dies obwohl vor
allem aus dem Kreis der SP und der Grünen auf die erfolgreiche Alkoholprävention
hingewiesen wurde, die sich in der Unfallstatistik zeige. 23
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Mit einer Motion wollte Nationalrat Regazzi (cvp, TI) einen rechtlichen Rahmen für
autonome Fahrzeuge schaffen. Möglichst schnell solle der Bundesrat die
erforderlichen Anpassungen des Strassenverkehrsgesetzes, des
Versicherungsvertragsgesetzes und weiterer betroffener Gesetze ausarbeiten und
dabei insbesondere die technischen und rechtlichen Aspekte festlegen, die für den
Einsatz solcher Fahrzeuge in der Schweiz gelten sollen. Die Motion war im März 2017
eingereicht worden, im Mai beantragte der Bundesrat die Annahme und bereits im Juni
2017 nahm der Nationalrat die Motion stillschweigend an. 24

MOTION
DATE: 16.06.2017
NIKLAUS BIERI

Im April 2016 lancierte das Komitee «L’Association Stop aux abus de Viasicura (ASAVS)»
die Volksinitiative «Stopp den Auswüchsen von Via sicura». Es ging den Initianten
darum, gewisse mit der Via sicura 2012 eingeführte und von ihnen als zu streng
wahrgenommene Strafen für Verkehrsdelikte etwas milder zu gestalten. Insbesondere
wollte das Initiativkomitee, dem mit Jean-Luc Addor (svp, VS) und Fabio Regazzi (cvp, TI)
auch zwei Parlamentarier angehörten, die Geldstrafe als Alternative zur Freiheitsstrafe
für Raser wieder einführen, das Rückgriffsrecht der Versicherer auf fehlbare
Verkehrsteilnehmer der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Verurteilten anpassen
sowie die Dauer von Ausweisentzügen senken. 
Das Initiativkomitee fand nur bei kleineren Organisationen Unterstützung, die
nationalen Verkehrsverbände lehnten es ab, sich für die Initiative einzusetzen. Zudem
war das Komitee in der Romandie weit stärker verwurzelt als in der Deutschschweiz, wo
es kaum Fuss zu fassen vermochte. 
Anfang November 2017 gab das Initiativkomitee auf, laut Medienberichten waren kurz
vor Ablauf der Sammelfrist erst 30'000 Unterschriften gesammelt worden. Die
Initianten verwiesen jedoch auf die im Parlament hängigen Vorstösse, mit denen sie
ihre Ziele dennoch erreichen wollten. Am 7. November 2017 teilte die Bundeskanzlei
mit, dass die Volksinitiative nicht zustande gekommen sei. 25

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 07.11.2017
NIKLAUS BIERI

Im Dezember 2017 nahm der Ständerat zwei Motionen bezüglich selbstfahrender
Fahrzeuge ohne Gegenstimme an. Sowohl die Motion Regazzi (cvp, TI) für einen
rechtlichen Rahmen für autonome Fahrzeuge als auch die Motion der FDP-Liberale-
Fraktion „Weg frei für automatisierte und selbstfahrende Fahrzeuge“ waren
unumstritten und auch vom Bundesrat zur Annahme empfohlen worden. Bundesrätin
Leuthard wies in der kleinen Kammer jedoch darauf hin, dass Fragen nach Haftung und
Datenfluss nicht trivial seien und eine Gesetzesänderung wohl unumgänglich sei. 26

MOTION
DATE: 11.12.2017
NIKLAUS BIERI

Eine Motion Regazzi (cvp, TI) zum Abbau von technischen Handelshemmnissen bei der
Erhöhung oder Absenkung von Garantiegewicht und Anhängelast von Personenwagen
und leichten Nutzfahrzeugen wurde im März 2018 vom Nationalrat stillschweigend
angenommen. Die Motion verlangt, die gesetzlichen Grundlagen seien dahingehend
anzupassen, dass bei einer Änderung des Garantiegewichts (d.h. dem vom Hersteller
garantierten Höchstgewicht) von Personenwagen und leichten Nutzfahrzeugen keine
zwingenden technischen Änderungen vorgenommen werden müssten und anerkannte
Prüfstellen Anhängelasten gewähren oder erhöhen könnten. 27

MOTION
DATE: 16.03.2018
NIKLAUS BIERI

Die Motion Regazzi (cvp, TI) betreffend Garantiegewicht und Anhängelast von
Personenwagen und leichten Nutzfahrzeugen «rennt also eigentlich offene Türen ein»,
hielt Ständerat Janiak (sp, BL) im September 2018 im Plenum für die KVF-SR fest,
nachdem er erklärt hatte, dass die entsprechend geänderte Verordnung bereits per 1.
Januar 2019 in Kraft treten solle. Bundesrätin Leuthard bestätigte dies und berief sich
auf die Vernehmlassung zur Verordnungsanpassung, wo keine Einwände vorgebracht
worden seien. Nach diesen Ausführungen nahm der Ständerat die Motion
stillschweigend an. 28

MOTION
DATE: 27.09.2018
NIKLAUS BIERI
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Chemin de fer

Im ersten Quartal 2013 sorgten die SBB mit einer beispiellosen Unfallserie für
Verunsicherung bei der Kundschaft, in Medien und Politik. Bis Anfang März gab es
bereits zehn Zwischenfälle, darunter aussergewöhnlich viele Entgleisungen, aber auch
Zusammenstösse mit vielen Verletzten, so etwa in Neuhausen (SH), wo der
Zusammenstoss von zwei Regionalzügen im Januar 26 Verletzte gefordert hatte. Die
Sicherheit des Zugfahrens war im März ein wiederkehrendes Thema in den Medien.
SBB-Verwaltungsratspräsident Ulrich Gygi verteidigte die SBB gegen den Vorwurf, die
Sicherheit habe ihre Priorität zugunsten der Pünktlichkeit verloren und hielt fest, dass
die Zwischenfälle kein Muster aufwiesen und also kein systematisches Problem vorliege.
Ein Postulat Regazzi (cvp, TI) (13.3102) forderte im März ein externes Audit zur Erhöhung
der Sicherheit des Eisenbahnnetzes, dies wurde im Nationalrat jedoch abgelehnt. Nach
einem weiteren schweren Unfall mit einem Todesfall und mehreren Verletzten bei
Granges-près-Marnand (VD) im Juli flammte die Diskussion erneut auf, bis Ende Jahr
glich sich die Zahl der Zwischenfälle aber wieder dem mehrjährigen Durchschnitt an. 29

DÉBAT PUBLIC
DATE: 31.07.2013
NIKLAUS BIERI

Ein im März 2014 eingereichtes Postulat Regazzi (cvp, TI) verlangte vom Bundesrat einen
Bericht über die Gestaltung der Marktordnung im nationalen Personenverkehr nach
Ablauf der SBB-Konzession im Jahr 2017. Der Bericht soll Vor- und Nachteile einer
Marktöffnung erörtern und aufzeigen, wie der Markt des Personenfernverkehrs nach
Ablauf der SBB-Konzession gestaltet werden kann. Der Bundesrat erklärte sich in seiner
Stellungnahme zum Postulat bereit, dem Parlament einen entsprechenden Bericht
vorzulegen. Das Postulat wurde vom Nationalrat in der Sommersession angenommen. 30

POSTULAT
DATE: 20.06.2014
NIKLAUS BIERI

Am 12. August 2017 hatte sich bei Rastatt DE bei Bauarbeiten an einer Untertunnelung
ein Gleis abgesenkt. Der destabilisierte Untergrund führte zu einer
Streckenblockierung bei der Rheintalbahn, welche Auswirkungen auf den ganzen
europäischen Gütertransport hatte. Während Bahnpassagiere auf der betroffenen
Strecke mit Bussen um die gesperrte Stelle befördert wurden, fiel der Gütertransport
auf der Schiene komplett aus. Von den rund 200 Güterzügen, die jeweils pro Tag auf der
betroffenen Strecke unterwegs waren, konnten Anfang September rund 50 über
Ausweichstrecken (via Stuttgart oder durch Frankreich) verkehren.
Strassentransportfirmen und die Rheinschifffahrt konnten Güter im Volumen von rund
60 Zügen pro Tag aufnehmen, fast die Hälfte des üblichen Gütertransportvolumens
konnte jedoch nicht transportiert werden. Der Unterbruch im Güterbahnkorridor
zwischen Rotterdam und Genua machte sich vielseitig bemerkbar, so mussten etwa
viele Schweizer Firmen auf Rohstoffe warten und Produktionseinbussen verkraften. Die
Rheinschifffahrt freute sich über das Wachstum im Auftragsvolumen und führte
kurzzeitig gar den 24-Stunden-Betrieb ein, die Anbieter im kombinierten Güterverkehr
sorgten sich jedoch um ihren Kundenstamm. Um die Dringlichkeit des Problems für die
Schweizer Wirtschaft zu unterstreichen und um ausreichende Ersatzstrecken zu
fordern, schrieb Bundesrätin Leuthard an den deutschen Verkehrsminister Dobrindt.
Betroffene aus der Wirtschaft äusserten ebenso wie Mitglieder des Bundesparlaments
Kritik an Deutschland, in ihren Augen dauerte die Behebung der Panne viel zu lange. Am
1. Oktober konnte der Verkehr auf der Strecke wieder aufgenommen werden – die
Deutsche Bahn hatte die im destabilisierten Streckenteil steckende
Tunnelbohrmaschine aufgegeben und einbetoniert und so den Untergrund wieder
stabilisiert. 
In der Antwort auf die Interpellation 17.3765 des Urner Ständerats Dittli (fdp, UR) hielt
der Bundesrat im November 2017 fest, es gelte «die internationale Zusammenarbeit auf
den europäischen Güterverkehrskorridoren und zwischen den einzelnen Korridoren zu
verbessern». Im Nationalrat wollte Fabio Regazzi (cvp, TI) mit seiner Interpellation
17.3746 ebenfalls Auskunft darüber erhalten, wie «ein Rastatt» zukünftig vermieden
werden könne und ob der Bundesrat beabsichtige, die Haftungsbestimmungen zu
verändern. Der Bundesrat antwortete Mitte November 2017, die «Ausbauten auf den
Korridoren müssen priorisiert und vorangetrieben [...] und das grenzüberschreitende
Krisenmanagement der Infrastrukturbetreiber und Eisenbahnverkehrsunternehmen
verbessert werden». Die Anpassung der Haftungsbestimmungen werde international zu
überprüfen sein, der Bundesrat plane, dies auf internationaler Ebene anzusprechen. Zu
den gesamtwirtschaftlichen Folgen der Panne in Rastatt für die Schweiz wollte sich der
Bundesrat nicht äussern. 31

AUTRE
DATE: 15.11.2017
NIKLAUS BIERI
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Aménagement du territoire et logement

Droit foncier

Im Jahr 2015 forderten gleich zwei Motionen (Mo. 13.3196, Mo. 13.3023) eine
Totalrevision des Enteignungsgesetzes. Das aus dem Jahre 1930 stammende Gesetz
habe zwar in den 1970er Jahren eine Änderung erfahren, der Grundgehalt des Gesetzes
sei dabei jedoch nicht angetastet worden, führte Fabio Regazzi (cvp, TI) als einer der
beiden Motionäre zur Begründung aus. Markus Ritter (cvp, SG), Urheber der zweiten
Motion, begründete sein Anliegen dann speziell mit Blick auf die Raumplanung:
Aufgrund der zunehmenden Privatisierung oder Teilprivatisierung von Unternehmen
werde die Enteignung heute nicht mehr ausschliesslich durch die öffentliche Hand
beansprucht. Um zu verhindern, dass Boden zu günstig enteignet werde und Enteigner
daraus wirtschaftliche Vorteile ziehen würden, müsse sichergestellt werden, dass sich
der Preis auch ausserhalb des Baugebiets an marktwirtschaftlichen Kriterien orientiere.
Der CVP-Nationalrat äusserte in diesem Zusammenhang Bedenken zum Kulturland,
dessen Preis viel zu günstig sei und das in der Folge danach überbaut werden könnte,
womit ein verschwenderischer Umgang mit dem Boden gefördert werde. Hier solle sich
der Preis sowohl am verursachten Schaden als auch am künftigen Nutzen orientieren.
Bundesrätin Leuthard stützte in der Nationalratsdebatte die Sicht, dass das
Enteignungsgesetz überarbeitet werden müsse, störte sich aber an der in der Motion
enthaltenen Forderung nach einer Totalrevision. Wie der Bundesrat bereits in seiner
Antwort zur Motion festgehalten habe, werde der Revisionsbedarf gegenwärtig
abgeklärt, weswegen hier nicht vorgegriffen werden solle.

Nachdem die Motion Regazzi in der Herbstsession 2014 mit ganz knapper und die
Motion Ritter im Frühjahr 2015 mit sehr deutlicher Mehrheit angenommen worden
waren, einigte sich der Ständerat in der Sommersession 2015 mit komfortabler
Zweidrittelsmehrheit darauf, die Motionen auf Anraten des Bundesrats in abgeänderter
Form anzunehmen: So soll mit Überweisung der Anliegen nicht mehr länger eine
Totalrevision gefordert, sondern lediglich die Überprüfung des Revisionsbedarfs
verlangt werden. Dabei stellte sich die kleine Kammer gegen einen Antrag ihrer
Kommission auf unveränderte Annahme der Anliegen. Der von der Mehrheit des
Ständerats gestützten Version stimmte der Nationalrat in der Wintersession desselben
Jahres schliesslich ebenfalls zu. 32

MOTION
DATE: 01.12.2015
MARLÈNE GERBER

Protection de l'environnement

Protection des eaux

Fabio Regazzi (cvp, TI), der seine Interessen als passionierter Fischer gleich zu Beginn
der parlamentarischen Beratung seiner Motion darlegte, störte sich am Umstand, dass
die Kantone gemäss einer 2014 erfolgten Änderung der Verordnung zum Bundesgesetz
über die Fischerei (VBGF) nicht über die Zulassung von Widerhaken in Fliessgewässern
bestimmen dürfen. Im Gegensatz dazu haben die Kantone die Kompetenz, Wiederhaken
in gewissen Seen und Stauhaltungen zu erlauben. Ferner trage die Regelung dem
Föderalismus auch insofern nicht Rechnung, als die Morphologie der Gewässer in den
Kantonen sehr unterschiedlich sei. Nicht zuletzt verschwinde dadurch gerade im Tessin
auch eine jahrhundertealte Tradition des Angelns mit toten Ködern. Der Nationalrat aus
dem Südkanton wusste mit diesem Anliegen auch den Tessiner Anglerverband und den
Staatsrat hinter sich. 
Bundesrätin Leuthard hingegen konnte auf die Unterstützung des Schweizerischen
Fischereiverbandes zählen und stellte sich dezidiert gegen das Anliegen. Ihr sei nicht
bekannt, dass Fische im Tessin anders, resp. weniger, leiden als Fische in
Fliessgewässern anderer Kantone. Sie verteidigte die bestehende Regelung im Namen
des Tierschutzes – entgegen der Ansicht des Motionärs, der bereits in seiner
Begründung argumentiert hatte, dass das Fischen mit Widerhaken kleinere Fische gar
schütze. Eine fast geschlossen stimmende SVP sowie die Grossmehrheiten der CVP-
und FDP-Fraktionen verhalfen der Motion zum Sieg in der grossen Kammer: Mit 98 zu
83 Stimmen bei 5 Enthaltungen nahm der Nationalrat das Anliegen in der Herbstsession
2016 an, womit dieses zur Beratung an den Zweitrat und dessen Kommission
weitergereicht wurde. 33

MOTION
DATE: 12.09.2016
MARLÈNE GERBER
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Auf weniger Erfolg stiess Fabio Regazzis (cvp, TI) föderales Anliegen, das sich an der
eidgenössischen Hoheit zum Erlass von Bestimmungen betreffend die Zulassung von
Widerhaken in Fliessgewässern störte, in der zweitberatenden Kantonskammer. Auf
einstimmiges Anraten der UREK-SR (bei einer Enthaltung) und nach ausführlichem
Plädoyer für den Tierschutz, vorgetragen von Roberto Zanetti (sp, SO) in seiner Funktion
als Präsident des Schweizerischen Fischereiverbandes, versenkte der Ständerat die
Motion, die im Vorjahr im Nationalrat durch eine bürgerliche Mehrheit befürwortet
worden war. 34

MOTION
DATE: 15.03.2017
MARLÈNE GERBER

Politique sociale

Population et travail

Marché du travail

In der Herbstsession 2015 beschloss der Nationalrat, dass der Bundesrat ein
Massnahmenpaket zur Abmilderung der negativen Auswirkungen der
Personenfreizügigkeit in den Grenzkantonen zu erarbeiten hat. Er überwies ein
entsprechendes Postulat Regazzi (cvp, TI) mit 162 zu 6 Stimmen. Der Bundesrat hatte
sich in seiner Stellungsnahme gegen das Ansinnen, das neben Anpassungen in den
Bereichen der Grenzgängerbesteuerung und der Mehrwertsteuer auch eine Stärkung
der kantonalen Kontrollorgane als Teile des Massnahmenpakets vorschlug,
ausgesprochen. Es seien bereits verschiedene Bestrebungen im Gange, so der
Bundesrat weiter. Die wenigen Nein-Stimmen stammten aus den Lagern von SVP und
FDP. 35

POSTULAT
DATE: 24.09.2015
DAVID ZUMBACH

Santé, assistance sociale, sport

Politique de la santé

Mit einem Postulat griff Nationalrat Regazzi (cvp, TI) abermals die umstrittene Anti-
AIDS-Kampagne des Bundesamts für Gesundheit (BAG) aus dem Jahr 2014 auf. Der
Bundesrat sollte beauftragt werden, einen unabhängigen Expertenbericht vorzulegen,
in dem die theoretischen Grundlagen der Stiftung Sexuelle Gesundheit Schweiz (SGS)
zur sexuellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen hinterfragt und allenfalls neu
beurteilt werden sollten. Auslöser für die weitere Auseinandersetzung mit dieser
Thematik waren unter anderem Antworten des Bundesrates auf zwei Interpellationen
(Ip. 14.3421, Ip. 14.3419). Diese waren zu Beginn der Kampagne eingereicht worden und
griffen einerseits Bedenken aus der Bevölkerung auf – so war gegen die Kampagne eine
Petition lanciert worden – und beruhten andererseits auf dem Unmut, welcher die EVP
über die Kampagne zum Ausdruck brachte. In den Stellungnahmen des Bundesrates
wurde auf Expertenmeinungen aus der SGS zurückgegriffen, die der Anti-AIDS-
Kampagne keinen Einfluss auf die sexuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
zuschrieben. Der Postulant stellte dies jedoch in Frage und verlangte, dass die von der
SGS angewandten Grundlagen im Bereich der sexuellen Entwicklung neu beurteilt
werden sollten. Dies solle durch ein von der SGS losgelöstes Gremium bestehend aus
Fachpersonen aus den Bereichen Psychologie, Pädagogik und Medizin vorgenommen
werden. In seiner Begründung gab Regazzi zudem einer ganz generellen Kritik an der
SGS Ausdruck. 
Der Bundesrat beantragte das Postulat zur Annahme und stellte in Aussicht, eine solche
Expertengruppe nicht nur um weitere Fachpersonen zu ergänzen, sondern auch die
EDK, die EKKJ und die EKSG mit in die Expertengruppe zu integrieren. Zudem betonte
er, dass die internationale Forschung zum Thema sexuelle Gesundheit und Standards
der WHO ganz grundlegend von vielen Expertinnen, Experten und Organisationen als
Orientierung verwendet würden. So sei es auch angezeigt, die Grundlagen im Bereich
der sexuellen Gesundheit von Minderjährigen zu vertiefen, wofür im Rahmen der
bestehenden Finanzierungsmöglichkeiten Ressourcen freigemacht werden sollten. So
könnten nicht nur die Materialien der SGS untersucht werden, sondern auch eine
Gesamtübersicht über die sexuelle Entwicklung im Jugendalter in den Bericht integriert
werden.
Diskussionslos und stillschweigend nahm der Nationalrat das Postulat im März 2015
an. 36

POSTULAT
DATE: 20.03.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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In Erfüllung eines Postulats Regazzi (cvp, TI) veröffentlichte der Bundesrat im Februar
2018 einen Bericht zur Prüfung der Grundlagen zur Sexualaufklärung der Stiftung
Sexuelle Gesundheit Schweiz (SGCH). Eine interdisziplinäre Expertengruppe, welche
das BAG eingesetzt hatte, habe die ihr von PHS und Swiss TPH vorgelegte Synthese aus
wissenschaftlicher Literatur, Interviews mit Fachpersonen und Gruppendiskussionen
diskutiert, bewertet und ergänzt. Basierend darauf habe sie einen Expertenbericht
verfasst. Dieser betone die wissenschaftlich fundierten Grundlagen der SGCH und die
weitreichende Unterstützung der Stiftung durch Fachpersonen. Vorhandene Kritik sei
lediglich auf Gruppen mit «wertkonservativer Grundhaltung» zurückzuführen. Die
inhaltlichen Schwerpunkte der Lehrpläne und die Entwicklung der Sexualaufklärung
gingen zu einem grossen Teil mit internationalen Empfehlungen einher. Insgesamt
würden die Arbeiten der Stiftung folglich gestützt. Zudem sei die SGCH bezüglich
Programmumsetzung und Sexualaufklärung eine wichtige Partnerin des BAG. Im Juli
2019 wurde das Postulat im Rahmen der Behandlung des Berichts des Bundesrates über
Motionen und Postulate der eidgenössischen Räte 2018 abgeschrieben. 37

RAPPORT
DATE: 21.02.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

Assurances sociales

Assurance-maladie

Eine von Markus Lehmann (cvp, BS) eingereichte und von Fabio Regazzi (cvp, TI)
übernommene Motion beabsichtigte, Krankenkassenprämien gemäss KVG steuerlich
abzugsfähig zu machen. Bis zu einem steuerbaren Einkommen von CHF 150‘000 sollten
100 Prozent der selbst bezahlten Prämien der KVG-Grundversicherung abzugsfähig
sein, bei höheren steuerbaren Einkommen würde der Anteil reduziert, bis ab CHF
351‘000 noch 10 Prozent übernommen würden. Durch einen Basisselbstbehalt sollen
die Ausfälle für den Bund „in einem verkraftbaren Bereich zu liegen kommen“. Als
Begründung gab der Motionär an, dass es aufgrund der starken Prämienaufschläge zu
einem Reallohnverlust komme, der vor allem den Mittelstand treffe. 

Der Bundesrat entgegnete in seiner Stellungnahme sowie durch Finanzminister Maurer
in der nationalrätlichen Debatte, dass Versicherungsprämien sowohl bei den kantonalen
als auch bei den eidgenössischen Einkommenssteuern bis zu einem Maximalbetrag
bereits abgezogen werden können. Grundsätzlich erachte der Bundesrat einen
vollständigen Abzug der tatsächlichen Kosten insofern als möglich, als sie
unvermeidliche Lebenshaltungskosten darstellen, denen niemand ausweichen könne.
Vor diesem Hintergrund sei dann aber die Abstufung des Abzugs für Besserverdienende
nicht zu rechtfertigen. Zudem müssten neben dem steuerbaren Einkommen
verschiedene Kosten hinzugerechnet werden, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
korrekt einschätzen zu können. Schliesslich würde die Annahme der Motion zu
beträchtlichen Mindereinnahmen führen. Folglich empfahl die Regierung, die
„verkappte Reichtumssteuer”, wie es Bundesrat Maurer formulierte, abzulehnen. Der
Nationalrat entschied sich anders und stimmte der Motion mit 129 zu 53 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) zu. Befürwortet wurde die Motion geschlossen von der SVP-, BDP- und
CVP- sowie grösstenteils von der FDP-Fraktion, abgelehnt wurde sie von der SP-, der
Grünen- und der GLP-Fraktion. 38

MOTION
DATE: 04.05.2017
ANJA HEIDELBERGER

Enseignement, culture et médias

Culture, langues, églises

Eglises et questions religieuses

Ein Postulat Regazzi (cvp, TI) wollte den Bundesrat Ende 2015 damit beauftragen, bis
Mitte 2016 einen Bericht zu erstellen, in welchem mögliche Präventionsstrategien und
-massnahmen gegen islamischen Extremismus aufgezeigt werden sollen. Konkret solle
eine Bestandsaufnahme wissenschaftlicher Untersuchungen der letzten 10 Jahre zur
Integration muslimischer Gemeinschaften vorgenommen werden. Zudem solle jeweils
eine Analyse der Wirksamkeit heutiger Präventionsmassnahmen und
Verbesserungsmöglichkeiten der Integrationsstrukturen sowie Massnahmen und
Empfehlungen jüngster Untersuchungen gemacht werden. Des Weiteren solle ein
Vorschlag eingebracht werden, der eine adäquate Vernetzbarkeit bestehender
wissenschaftlicher Kompetenzzentren aufzeigen soll. 
Der Bundesrat beantragte das Postulat zur Ablehnung. Bundesrätin Sommaruga
erläuterte, dass das Anliegen zwar durchaus seine Berechtigung habe, sich seit dem

POSTULAT
DATE: 20.09.2017
MELIKE GÖKCE
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Einreichen des Vorstosses in puncto Extremismusprävention aber auch schon einiges
getan habe. Der Sicherheitsverbund Schweiz habe bereits im Juli 2016 einen Bericht
zum Thema Präventionsmassnahmen zur Verhinderung von Radikalisierung publiziert,
welcher nun als Grundlage zur Erarbeitung eines Aktionsplans – gemeinsam mit
Kantonen, Städten und Gemeinden – dienen soll. In diesem Sinne seien die
Forderungen des eingereichten Postulats bereits im Rahmen dieses Aktionsplans in
Erarbeitung. Regazzi zeigte aufgrund der Erläuterungen der Bundesrätin Einsicht und
zog daraufhin in der Herbstsession 2017 seinen Vorstoss zurück. 39

Protection des sites et du patrimoine

Mit einer Motion Regazzi (cvp, TI) sollte der Bundesrat beauftragt werden, die Kriterien
zur Bewertung von Bauwerken und Ortsbildern hinsichtlich ihrer Aufnahme ins ISOS
zu klären. Hierfür sollen im Methodenhandbuch zur Erstellung des ISOS die
Aufnahmekriterien konkretisiert und die Zielsetzung des RPG für die
Siedlungsentwicklung nach innen berücksichtigt werden. Des Weiteren sollen die
entsprechenden parlamentarischen Kommissionen nach Möglichkeit in den Prozess
eingebunden werden. Diese Konkretisierung sei zwischenzeitlich vonnöten geworden,
da gerade in städtischen Gebieten vermehrt Zielkonflikte zwischen durch das ISOS-
Inventar geschützten Quartieren und gleichzeitigen Verdichtungsbestrebungen
entstünden.
Der Bundesrat beantragte die Motion zur Annahme, wies zugleich aber darauf hin, dass
bereits im Bericht zum Postulat Fluri (fdp, SO; 16.4028) festgehalten worden sei, dass
die massgebenden Grundlagen für die Bezeichnung von ISOS-Objekten deutlich in den
entsprechenden Weisungen vom 1. Dezember 2017 geregelt seien und daher keiner
grundsätzlichen Überprüfung bedürften. Dennoch sei er bereit, die für die Auswahl der
Objekte relevanten Grundsätze in der Verordnung über das Bundesinventar der
schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (Visos) darzulegen. Hierfür habe man bereits
dem EDI und dem UVEK den Auftrag zur Empfehlungsentwicklung und Prüfung des
Handlungsbedarfes erteilt und würde das Anliegen des Motionärs entsprechend in
diese Prüfung mitaufnehmen. 40

MOTION
DATE: 02.03.2018
MELIKE GÖKCE

Eine für die Frühjahrssession angesetzte Beratung der Motion Regazzi (cvp, TI) zur
Bewertung von Bauwerken und Ortsbildern hinsichtlich ihrer Aufnahme ins ISOS
musste zunächst verschoben werden, da die Ratsmitglieder Friedl (sp, SG) und Fluri
(fdp, SO) den Vorstoss bekämpft hatten. In der Herbstsession 2018 sprach sich der
Nationalrat jedoch mit 114 zu 77 Stimmen bei einer Enthaltung für die Motion aus. 
Die Ratsdebatte wurde im Grunde nur durch den Motionär selbst und die beiden
bekämpfenden Ratsmitglieder geführt. Claudia Friedl betonte, dass sie sich des
Druckes, unter dem das kulturelle Erbe der Schweiz stehe, durchaus bewusst sei, schlug
zugleich aber vor, dass man doch zunächst auch abwarten könne, wie sich die erst
gerade 2017 neu überarbeitete Weisung zur Inventarregelung bewähren werde, bevor
man weitere Schritte einleite. Kurt Fluri argumentierte, dass das Anliegen des Motionärs
nicht etwa eine verbesserte Interessenabwägung zwischen ISOS und RPG, sondern
vielmehr eine Fokussierung auf bauliche Massnahmen zu Ungunsten des
Ortsbildschutzes zum Ziel habe. Das ISOS und das RPG stellten eine «Chance für die
Verbesserung der Lebensqualität» dar und hätten – in Anlehnung an Isabelle Chassot,
Direktorin des BAK – zum Ziel, einen «identitätsstiftenden und inklusiven» Lebensraum
zu schaffen, der mit der hier angedachten Herabstufung des ISOS nicht wirklich
realisierbar sei. Der während der Ratsdebatte anwesende Bundesrat Berset liess diese
Aussage jedoch so nicht stehen: Die weit verbreitete Annahme, dass die mit dem RPG
angestrebte Verdichtung durch das ISOS zu Verhinderung der Bautätigkeit führe, treffe
nicht zu. 41
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DATE: 19.09.2018
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Langues

Gleich drei Motionen forderten vom Bundesrat im Berichtsjahr 2014 eine
sprachenfreundlichere Vergabepraxis bei öffentlichen Aufträgen. Ignazio Cassis (fdp,
TI) verlangt mit seinem Anliegen, an die unter dem Schwellenwert von CHF 8,7 Mio.
liegenden, kleineren Aufträge dieselben sprachenfreundlichen Anforderungen zu
stellen wie an grössere Aufträge. Mit Fabio Regazzi (cvp, TI) will ein zweiter Tessiner
Nationalrat gleiche Bedingungen für Unternehmen der verschiedenen Amtssprachen
herstellen, und zwar durch Abbau der Sprachbarrieren bei Aufträgen von bundesnahen
Betrieben. Der Bundesrat beantragte die Annahme der beiden Tessiner Motionen, da er
seit seinem Entscheid vom 30. April die Eingaben der Verfahrensteilnehmer im
Ausschreibeverfahren bereits in allen Amtssprachen zulassen will. Der Entscheid soll im
Rahmen der anstehenden Beschaffungsrechtsrevision umgesetzt werden. Eine Motion
de Buman (cvp, FR) verlangt schliesslich, dass der Bundesrat alles Nötige unternehme,
um sowohl bei der Ausschreibung wie auch bei der Entgegennahme von Offerten alle
Amtssprachen zu akzeptieren und zu verwenden. Diese Motion hatte der Bundesrat
bereits 2012 aus formellen Gründen abgelehnt; es sei noch unklar, ob die geforderten
Massnahmen notwendig und zielführend seien. Nachdem der Nationalrat dem Anliegen
im September 2014 zugestimmt hatte, schickte es der Ständerat in der Wintersession
gemäss Ordnungsantrag Fournier (cvp, VS) zurück an die Kommission. Die anderen
beiden Motionen gelangten im vierten Quartal zum Erstrat in die grosse Kammer, wo
beide Anliegen befürwortet wurden. 42

MOTION
DATE: 12.12.2014
MARLÈNE GERBER

Nachdem sowohl die Motion Regazzi (14.3872) (vergleichbare Regeln bezüglich der
Nutzung der Amtssprachen bei Auftragsausschreibungen in bundesnahen Betrieben
analog zu öffentlichen Aufträgen) als auch die Motion Cassis (Anpassung der Regeln zur
Nutzung der Amtssprache für Bauaufträge des Bundes) im Dezember 2014 vom Erstrat
angenommen worden waren, befürwortete im Juni 2015 auch der Ständerat als Zweitrat
beide Anliegen. Die Diskussion um die Motion de Buman (12.3914) eröffnete hingegen
eine Kontroverse. Der Ständerat hatte diese bereits im Dezember 2014 an die
Kommission zurückgewiesen mit dem Auftrag, die Ende 2013 erschienene Schätzung
der WRK bezüglich der nach Sprachregionen aufgeteilten Vergabe öffentlicher
Aufträge zu analysieren. Nachdem die Kommission diese Analyse zur Kenntnis
genommen hatte, anerkannte sie die massgebliche Rolle der sprachlichen Hürden im
Bereich des Beschaffungswesens. Dennoch sah sie keinen Bedarf, dem Bundesrat
zusätzliche Aufträge zu erteilen, da bereits eine Empfehlung der
Beschaffungskonferenz des Bundes zur Förderung der Mehrsprachigkeit vorliegt und
der Bundesrat in der Vernehmlassung zum öffentlichen Beschaffungsrecht bereits das
Einverlangen mindestens einer Offerte aus einer anderen Sprachregion vorgeschlagen
hatte. Die Mehrheit der Kommission beantragte ihrem Rat, die Motion abzulehnen, und
stützte sich hierbei auf die Argumentation des Bundesrates, welcher den Mehraufwand
und die Mehrkosten im Vergleich zum effektiven Nutzen in Frage stellte. Die Motion
wurde im Ständerat dennoch mit 21 zu 14 Stimmen bei einer Enthaltung angenommen,
womit das Anliegen überwiesen wurde. Der Nationalrat hatte der Motion als Erstrat
bereits 2014 zugestimmt. 43

MOTION
DATE: 18.06.2015
MELIKE GÖKCE

Nachdem die drei Motionen Cassis (fdp, TI; 14.3886), Regazzi (cvp, TI; 14.3872) und de
Buman (cvp, FR; 12.3914), die allesamt eine sprachfreundlichere Vergabepraxis bei
öffentlichen Aufträgen gefordert hatten, im Sommer 2015 beide Räte erfolgreich
passiert hatten, waren sie vom Bundesrat 2017 im Rahmen seiner Botschaft zur
Totalrevision des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen zur
Abschreibung beantragt worden. In der Sommer- bzw. Wintersession 2018 kamen
sowohl der National- als auch der Ständerat schliesslich im Rahmen der Beratungen des
Beschaffungswesens diesem Antrag nach. 44
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Médias

Radio et télévision

Für verstärkte Unterstützung der regionalen Radio- und Fernsehsender kämpft eine
Motion Darbellay (cvp, VS), die – wie viele andere Vorstösse – in der Woche nach der
rekordknappen Annahme der RTVG-Vorlage eingereicht wurde. Das Anliegen sah vor,
die Gebührenanteile für Radio- und Fernsehstationen auf 6 Prozent zu erhöhen. Die
kurz zuvor angenommene RTVG-Revision sah eine Spannbreite bei den
Abgabenanteilen von 4-6% vor. Diese Lösung geht zurück auf ein während der
Differenzbereinigung erfolgtes Zugeständnis des Nationalrats an den Ständerat; die
grosse Kammer hatte ursprünglich eine Spannbreite von 4-5% befürwortet, was
gegenüber der bundesrätlichen Vorlage (3-5%) bereits einer Erhöhung entsprach. Im
Nationalrat setzten sich Vertreterinnen und Vertreter aus Mitte-Links mit 77 zu 62
Stimmen bei 52 Enthaltungen erfolgreich für das mittlerweile von Fabio Regazzi (cvp, TI)
übernommene Anliegen ein. Dieses Resultat kam in erster Linie zu Stande, weil sich 38
SVP-Fraktionsmitglieder der Stimme enthielten. 45

MOTION
DATE: 09.03.2017
MARLÈNE GERBER

Die KMU seien von der «Mediensteuer» auszunehmen, lautete der Auftrag, den Fabio
Regazzi (cvp, TI) dem Parlament mittels parlamentarischer Initiative erteilen wollte. Er
war damit der zweite Tessiner Abgeordnete, der im laufenden Jahr die Medienabgabe
für Unternehmen ab einem Jahresumsatz von CHF 500'000 ins Visier
parlamentarischer Regulierung nahm, nachdem sein Namensvetter Fabio Abate (fdp, TI;
Po. 19.3235) im März die Berechnungsgrundlage für diese infrage gestellt hatte. Bereits
bei den Revisionsarbeiten zum Radio- und Fernsehgesetz aus dem Jahr 2014, mit
welcher die Regelung ins Gesetz aufgenommen worden war, hatte sich starker
Widerstand gegen die Unternehmensabgabe geregt. Regazzi beabsichtigte eine
Änderung der Rechtsgrundlage für die Abgabepflicht für Radio und Fernsehen. Die
bisherige Regelung der Berechnung aufgrund des erzielten Jahresumsatzes empfand er
als problematisch. Als Vorschlag gab der Initiant vor, man solle nur Unternehmen mit
mehr als 250 Vollzeitarbeitsstellen als abgabepflichtig definieren, wobei Lernende aus
der Zählung auszunehmen seien. Der Initiant kritisierte die Doppelbelastung via
Privathaushalt und Firma und betonte, TV- oder Radiokonsum stünden nicht im
Aufgabenbereich von Arbeitnehmenden und seien aufgrund der Arbeitsbedingungen
häufig gar nicht möglich. Unterstützung hatte seine Initiative bereits vor der
Einreichung erhalten: 49 Ratsmitglieder aus dem rechtsbürgerlichen Lager hatten die
Initiative mitunterzeichnet. 46

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 01.01.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Aspects généraux de la politique médiatique

Auch im Jahr 2017 riss die Kritik an der Admeira nicht ab. Im April 2017 begann die
Swisscom, anonymisierte Werbedaten für zielgruppenbasierte Werbung an die Admeira
weiterzuleiten. Zuvor hatte sie ihre Festnetzkunden auf eine aktualisierte
Datenschutzerklärung hingewiesen, die unter anderem beinhaltete, dass die Kunden bei
der Datenweitergabe Widerspruch einlegen können. Das Ausbleiben einer expliziten
Reaktion durch den Kunden verstand die Swisscom dabei als implizite Zustimmung zu
den aktualisierten Bestimmungen (Opt-Out). Dieses Vorgehen stiess jedoch im
Parlament auf Widerstand: Im Mai 2017 reichten Manfred Bühler (svp, BE, Ip. 17.3185),
Fabio Regazzi (cvp, TI, Ip. 17.3190) und Kathy Riklin (cvp, ZH, A. 17.1013) Interpellationen
und Anfragen ein, mit denen sie vom Bundesrat Erklärungen zum Vorgehen der
Swisscom forderten. Darin kritisierten sie insbesondere, dass bei einer
stillschweigenden Annahme der Datenschutzerklärung die Gefahr bestehe, dass
Personen unbewusst zustimmten, zum Beispiel weil sie das Kleingedruckte nicht
gelesen hätten. Der Bundesrat lehnte aber eine Deutungshoheit über die Zulässigkeit
dieses Opt-Out-Prinzips ab und verwies auf die Zuständigkeit der Zivilgerichte sowie
auf die unternehmerische Autonomie der Swisscom. 

Sorgen machten sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier insbesondere auch
wegen der starken Marktposition der SRG, die sich durch ihre Beteiligung an der
Admeira noch zu verstärken drohe. Die KVF-SR forderte vom Bundesrat in einer Motion
(Mo. 17.3355), sicherzustellen, dass die Kooperationen der SRG der Angebots- und
Meinungsvielfalt zugute kämen und interessierte Partner diskriminierungslos in die
Reihen der Aktionäre aufgenommen würden. Die KVF-SR hatte die Motion
ausgearbeitet, nachdem der Nationalrat im Juni 2017 eine parlamentarische Initiative
von Gregor Rutz (svp, ZH, Pa.Iv. 15.495) angenommen hatte, welche eine Beschränkung

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 01.01.2017
ANJA HEIDELBERGER
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der nichtkonzessionierten Tätigkeiten der SRG auf volkswirtschaftlich zwingende und
nicht bereits durch private Anbieter abgedeckte Bereiche forderte. Ähnliche Anliegen
hatten 2016 bereits Hugues Hiltpold (fdp, GE, pa.Iv. 16.422) und Beat Vonlanthen (cvp,
FR, pa. IV. 16.410) mittels parlamentarischer Initiativen vertreten. Auch Corina
Eichenberger-Walther (fdp, AG) forderte in einer Interpellation (Ip. 17.3807) Auskunft
darüber, welche rechtlichen Möglichkeiten bestünden, die SRG zu einem
diskriminierungsfreien Zugang für die privaten Medien zu verpflichten. In ihrer
Interpellation fragte sie auch nach den durch ihre Teilnahme an der Admeira
entstehenden finanziellen Risiken für die SRG – ein Thema, das auch eine Anfrage von
Daniela Schneeberger (fdp, BL) aufnahm (A. 17.5300). 

Die Verlage teilten die Sorgen der Parlamentarierinnen und Parlamentarier bezüglich
der Stellung der SRG aufgrund von Admeira. Im September 2017 forderten Pietro Supino
und Peter Wanner als Verleger der Tamedia, respektive der AZ-Medien, eine
Aufspaltung der Admeira in zwei separate Gesellschaften: in ein Unternehmen für
Datenmanagement und eines für den Verkauf von Werbung. Die Vermischung der
beiden Bereiche sei „keine saubere Lösung“, weil ein Grossteil der Daten – gemäss
Wanner „das Gold von heute“ – von der staatlich kontrollierten Swisscom stamme. Nötig
sei stattdessen eine offene, diskriminierungsfreie Branchenlösung, erklärte Tamedia-
Sprecher Christoph Zimmer. Eine für alle vollständig offene Datenplattform sei aus
Datenschutzgründen nicht möglich, konterte Admeira-Sprecherin Romi Hofer. Da alle
Verlage ihre Inserate über Admeira verkaufen und Aktionäre werden könnten, verfügten
Swisscom, Ringier und die SRG auch nicht über einen ungerechtfertigten
Wettbewerbsvorteil.

Ende August 2017 gab Admeira bekannt, dass sie ein Tochterunternehmen mit dem
Namen Adtelier gegründet habe. Dieses soll Sonderwerbeformen wie Native Advertising,
Storytelling und Content Marketing, also ähnliche Werbeformen wie Publireportagen,
die wie redaktionelle Produkte aussehen, produzieren. Diesbezüglich wollte Karl Vogler
(csp, OW, Ip. 17.3899) mittels einer Interpellation vom Bundesrat wissen, ob die Nutzung
solcher Sonderwerbeformen wirklich noch dem Service Public-Auftrag der SRG
entspreche. Dieser erwiderte, dass die Beteiligung an Admeira ausserhalb des Service
Public-Auftrags liege, die SRG keine Gebührengelder dafür nutze und dies
entsprechend ein unternehmerischer Entscheid der SRG sei. 

Ende Oktober 2017 schickte das UVEK schliesslich einen Revisionsentwurf der Radio-
und Fernsehverordnung (RTVV) in die Vernehmlassung, gemäss dem der SRG und den
privaten Anbietern mit Konzession zielgruppenspezifische Werbung in ihren
konzessionierten Programmen unter Auflagen erlaubt sein soll. Dies stiess beim
Verlegerverband auf Unverständnis. Durch diese Stärkung der Admeira werde das Gebot
auf Rücksichtnahme auf die privaten Medien ausgehöhlt, erklärte der Geschäftsführer
des Verbands Schweizer Medien, Andreas Häuptli. 47
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